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Personenstandsgesetz (PStG)

PStG
Ausfertigungsdatum: 19.02.2007
Vollzitat:

"Personenstandsgesetz vom 19. Februar 2007 (BGBI. | S. 122), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 24.
Juni 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 212) geandert worden ist"

Stand: Zuletzt gedndert durch Art. 4 G v. 24.6.2024 | Nr. 212

Bek. v. 15.10.2025 I Nr. 262 ist beriicksichtigt

FuBBnote

(+++ Textnachweis ab: 1.1.2009 +++)

(+++ Zur Nichtanwendung vgl. § 12a +++)

Das G wurde als Artikel 1 des G v. 19.2.2007 | 122 vom Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates erlassen. Es

tritt gem. Art. 5 Abs. 2 Satz 1 dieses G am 1.1.2009 in Kraft. Die §§ 67 Abs. 4, § 73, 74 und 77 Abs. 1 treten am
24.2.2007 in Kraft. § 67 Abs. 4 tritt am 31.12.2008 auRer Kraft.
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Kapitel 1

Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Personenstand, Aufgaben des Standesamts

(1) Personenstand im Sinne dieses Gesetzes ist die sich aus den Merkmalen des Familienrechts ergebende
Stellung einer Person innerhalb der Rechtsordnung einschlief3lich ihres Namens. Der Personenstand umfasst
Daten Uber Geburt, Eheschliefung, Begrindung einer Lebenspartnerschaft und Tod sowie damit in Verbindung
stehende familien- und namensrechtliche Tatsachen.

(2) Die nach Landesrecht fur das Personenstandswesen zustéandigen Behérden (Standesamter) beurkunden den
Personenstand nach MaRgabe dieses Gesetzes; sie wirken bei der SchlieBung von Ehen mit.

(3) Die Standesamter erflllen weitere Aufgaben, die ihnen durch Bundesrecht oder Landesrecht zugewiesen
werden.

§ 2 Standesbeamte

(1) Beurkundungen und Beglaubigungen flr Zwecke des Personenstandswesens werden im Standesamt nur

von hierzu bestellten Urkundspersonen (Standesbeamten) vorgenommen. Gleiches gilt fir die Ausstellung von
Personenstandsurkunden, elektronischen Personenstandsbescheinigungen und sonstigen 6ffentlichen Urkunden.
Die Zustandigkeit der Notare, anderer Urkundspersonen oder sonstiger Stellen fur 6ffentliche Beurkundungen und
Beglaubigungen bleibt unberihrt.

(2) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben als Urkundspersonen sind die Standesbeamten nicht an Weisungen
gebunden.

(3) Zu Standesbeamten dirfen nur nach Ausbildung und Persdnlichkeit geeignete Beamte und Angestellte bestellt
werden.

(4) Die Funktionsbezeichnung Standesbeamter wird in weiblicher oder mannlicher Form geflhrt.

Kapitel 2
Fuhrung der Personenstandsregister

§ 3 Personenstandsregister

(1) Das Standesamt fuhrt fir seinen Zustandigkeitsbereich
1. ein Eheregister (§ 15),

2 ein Lebenspartnerschaftsregister (§ 17),

3. ein Geburtenregister (§ 21),

4 ein Sterberegister (§ 31).
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Die Registereintrage bestehen aus einem urkundlichen Teil (Haupteintrag und Folgebeurkundungen) und einem
Hinweisteil.

(2) Die Personenstandsregister werden elektronisch gefuhrt. Die Beurkundungen in den Personenstandsregistern
sind jahrlich fortlaufend zu nummerieren und mit der Angabe des Familiennamens des zugriffsberechtigten
Standesbeamten abzuschlieBen. Die Identitat der Person, die die Eintragung vornimmt, muss jederzeit erkennbar
sein. Das Programm muss eine automatisierte Suche anhand der in die Personenstandsregister aufzunehmenden
Angaben zulassen; die Register missen jederzeit nach Jahreseintrdgen ausgewertet werden kénnen.

(3) Den Registereintragen werden als funktionale Ordnungsmerkmale auBerhalb des urkundlichen Teils und des
Hinweisteils

1. die Daten einer Stilllegung nach § 47 Absatz 4,

2. die Sperrvermerke nach § 64 und
3. die Identifikationsnummern nach dem Identifikationsnummerngesetz fir die beurkundeten Personen
zugeordnet.

§ 4 Sicherungsregister

(1) Die Beurkundungen in einem Personenstandsregister sind nach ihrem Abschluss (§ 3 Abs. 2) in einem weiteren
elektronischen Register (Sicherungsregister) zu speichern.

(2) Das Sicherungsregister ist wie das Personenstandsregister am Ende des Jahres abzuschlieBen. Es ist nach
Fortfihrung des Personenstandsregisters zu aktualisieren.

§ 5 Fortfithrung der Personenstandsregister

(1) Die Registereintrage sind nach den Vorschriften dieses Gesetzes durch Folgebeurkundungen und Hinweise zu
erganzen und zu berichtigen (Fortfihrung).

(2) Folgebeurkundungen sind Eintrage, die den Beurkundungsinhalt verandern.

(3) Hinweise stellen den Zusammenhang zwischen verschiedenen Beurkundungen her, die dieselbe Person, deren
Ehegatten, Lebenspartner, Eltern oder Kinder betreffen.

(4) Die Fortflhrung obliegt dem fur die FUhrung des Personenstandsregisters (§ 3 Abs. 1) zustandigen
Standesamt. Offentliche Stellen haben diesem Standesamt Anlasse, die zu einer Folgebeurkundung oder zu einem
Hinweis fUhren, mitzuteilen.

(5) Fur die Fortfuhrung der Personenstandsregister und der Sicherungsregister gelten folgende Fristen:

1. fur Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister 80 Jahre;

2. fur Geburtenregister 110 Jahre;

3. fur Sterberegister 30 Jahre; flir Sterberegister des Sonderstandesamts in Bad Arolsen 80 Jahre.
§ 6 Aktenfiithrung

Dokumente, die einzelne Beurkundungen in den Personenstandsregistern betreffen, werden in besonderen Akten
(Sammelakten) aufbewahrt.

§ 7 Aufbewahrung

(1) Die Personenstandsregister und die Sicherungsregister sind raumlich getrennt voneinander und vor
unberechtigtem Zugriff geschitzt aufzubewahren. Zum Schutz vor physischer Vernichtung beider Register durch
Naturkatastrophen und GroRschadenslagen soll die raumliche Trennung zwischen elektronischem Register und
Sicherungsregister mindestens 20 Kilometer betragen.

(2) Die Personenstandsregister sind dauernd aufzubewahren. Fir die Sicherungsregister und die Sammelakten
endet die Pflicht zur Aufbewahrung mit Ablauf der in § 5 Absatz 5 fiir das jeweilige Register genannten Frist.

(3) Nach Ablauf der in § 5 Absatz 5 genannten Fristen sind die entsprechenden Teile der Personenstandsregister,
Sicherungsregister und Sammelakten nach den jeweiligen archivrechtlichen Vorschriften den zustandigen
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offentlichen Archiven zur Ubernahme anzubieten. Die entsprechenden Registereintrage und Sammelakten sind
nach der Ubernahme oder Ablehnung der Ubernahme durch die Archive im Standesamt zu l6schen; dies gilt nicht
bei Ablehnung der Ubernahme von Personenstandsregistern.

§ 8 Verlust eines Personenstandsregisters

(1) Gerat ein Ehe-, Lebenspartnerschafts-, Geburten- oder Sterberegister ganz oder teilweise in Verlust, so ist es
auf Grund des Sicherungsregisters wiederherzustellen. Ein Verlust ist auch dann gegeben, wenn die Daten eines
Registereintrags wegen eines nicht zu behebenden technischen Fehlers nicht mehr zu verwenden sind.

(2) Gerat das Sicherungsregister ganz oder teilweise in Verlust, so ist es auf Grund des Personenstandsregisters
wiederherzustellen. Sind sowohl das Personenstandsregister als auch das Sicherungsregister in Verlust geraten,
so sind beide Register durch Neubeurkundung wiederherzustellen. Die Beurkundungen werden nach amtlicher
Ermittlung des Sachverhalts vorgenommen.

(3) Sind EheschlieBung, Begrindung der Lebenspartnerschaft, Geburt oder Tod einer Person mit hinreichender
Sicherheit festgestellt, so ist die Neubeurkundung auch dann zulassig, wenn der Inhalt des friiheren Eintrags
nicht mehr zweifelsfrei festgestellt werden kann. Der Zeitpunkt der EheschlieBung, der Begriindung der
Lebenspartnerschaft, der Geburt oder des Todes ist hierbei so genau zu bestimmen, wie es nach dem Ergebnis
der Ermittlungen maglich ist.

(4) War ein Eintrag berichtigt worden, so kann die Neubeurkundung in der Form einer einheitlichen Eintragung, in
der die Berichtigungen bericksichtigt sind, vorgenommen werden.

§ 9 Beurkundungsgrundlagen

(1) Eintragungen in den Personenstandsregistern werden auf Grund von Anzeigen, Anordnungen,
Erklarungen, Mitteilungen und eigenen Ermittlungen des Standesamts sowie von Eintragen in anderen
Personenstandsregistern, Personenstandsurkunden oder sonstigen 6ffentlichen Urkunden vorgenommen.

(2) Ist den zur Beibringung von Nachweisen Verpflichteten die Beschaffung 6ffentlicher Urkunden nicht oder

nur mit erheblichen Schwierigkeiten oder unverhaltnismaRig hohen Kosten mdglich, so kdnnen auch andere
Urkunden als Beurkundungsgrundlage dienen. Sind auch diese nicht einfacher zu beschaffen als die erforderlichen
offentlichen Urkunden oder kénnen die fur die Beurkundung erheblichen tatsachlichen Behauptungen der
Betroffenen weder durch &ffentliche noch durch andere Urkunden nachgewiesen werden, so kann der
Standesbeamte zum Nachweis dieser Tatsachen Versicherungen an Eides statt der Betroffenen oder anderer
Personen verlangen und abnehmen.

§ 10 Auskunfts- und Nachweispflicht

(1) Die nach diesem Gesetz zur Anzeige Verpflichteten haben die fUr die Beurkundung des Personenstandsfalls
erforderlichen Angaben zu machen und die erforderlichen Nachweise zu erbringen. Das Standesamt soll auf
die Vorlage von Nachweisen verzichten, soweit diese aus Personenstandsregistern oder aus Registern anderer
Behodrden elektronisch abgerufen werden kénnen.

(2) Auskunftspflichtig unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 sind weitere Personen, die Angaben zu
Tatsachen machen kénnen, die fur Beurkundungen in den Personenstandsregistern bendtigt werden.

(3) Werden dem Standesamt mit einer qualifizierten elektronischen Signatur oder einem qualifizierten
elektronischen Siegel versehene elektronische Dokumente Ubermittelt, so ist die Glltigkeit der Signatur oder
des Siegels unter Berlcksichtigung des aktuellen Standes der Technik zu prifen und zu dokumentieren sowie
der Beweiswert im Bedarfsfall gemaR § 15 des Vertrauensdienstegesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBI. | S. 2745)
sicherzustellen.

(4) Eine Auskunfts- und Nachweispflicht besteht nicht bei einer vertraulichen Geburt nach § 25 Absatz 1 des
Schwangerschaftskonfliktgesetzes.

Kapitel 3
EheschlieBung

Abschnitt 1
Zustandigkeit, Anmeldung und EheschlieBung
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§ 11 Zustandigkeit und Standesamtsvorbehalt
(1) Zustandig flr die EheschlieBung ist jedes deutsche Standesamt.

(2) Eine religiése oder traditionelle Handlung, die darauf gerichtet ist, eine der Ehe vergleichbare dauerhafte
Bindung zweier Personen zu begriinden, von denen eine das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist verboten.
Das Gleiche gilt fur den Abschluss eines Vertrags, der nach den traditionellen oder religiésen Vorstellungen der
Partner an die Stelle der EheschlieBung tritt. Die Verbote richten sich gegen Personen, die

1. als Geistliche eine solche Handlung vornehmen oder hieran mitwirken,
2. als Sorgeberechtigte eines Minderjahrigen eine solche Handlung veranlassen,
3. als Volljahrige oder Beauftragte einem Vertrag zustimmen, der eine der Ehe vergleichbare dauerhafte

Bindung begriindet, oder

4, als anwesende Personen eine solche Handlung bezeugen, soweit ihre Mitwirkung fur die Gultigkeit der
Handlung nach religiésen Vorschriften, den traditionellen Vorstellungen oder dem Heimatrecht eines der
Bindungswilligen als erforderlich angesehen wird.

§ 12 Anmeldung der EheschlieBung

(1) Die Eheschlielenden haben die beabsichtigte EheschlieBung mundlich oder schriftlich bei einem Standesamt,
in dessen Zustandigkeitsbereich einer der Eheschliefenden seinen Wohnsitz oder seinen gewdhnlichen Aufenthalt
hat, anzumelden. Hat keiner der Eheschliefenden Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthalt im Inland, so ist das
Standesamt, vor dem die Ehe geschlossen werden soll, fur die Entgegennahme der Anmeldung zustandig.

(2) Die EheschlieRenden haben bei der Anmeldung der EheschlieBung durch 6ffentliche Urkunden nachzuweisen
1 ihren Personenstand,

2 ihren Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthalt,

3. ihre Staatsangehorigkeit,
4

wenn sie schon verheiratet waren oder eine Lebenspartnerschaft begriindet hatten, die letzte
Eheschliefung oder Begriindung der Lebenspartnerschaft sowie die Aufldsung dieser Ehe oder
Lebenspartnerschaft. Ist die letzte Ehe oder Lebenspartnerschaft nicht bei einem deutschen Standesamt
geschlossen worden, so ist auch die Auflésung etwaiger weiterer Vorehen oder Lebenspartnerschaften
nachzuweisen, wenn eine entsprechende Prifung nicht bereits von einem deutschen Standesamt bei einer
frheren EheschlieBung oder Begrindung einer Lebenspartnerschaft durchgefihrt worden ist.

(3) Das Standesamt hat einen Antrag auf Befreiung von der Beibringung des Ehefahigkeitszeugnisses
aufzunehmen und die Entscheidung vorzubereiten; hierfur haben die EheschlieBenden auch die Nachweise zu
erbringen, die fir die Prafung der Zulassigkeit der Ehe nach anzuwendendem auslandischen Recht erforderlich
sind. § 9 gilt entsprechend.

FuBnote

(+++ § 12 Abs. 3: Zur Nichtanwendung ab 1.7.2024 vgl. § 12a +++)
§ 12a Anmeldung der erneuten EheschlieBung nach § 1305 Absatz 2 des Biirgerlichen Gesetzbuchs

§ 12 Absatz 1 und 2 gelten fur die Anmeldung einer erneuten EheschlieBung nach § 1305 Absatz 2 des
Blrgerlichen Gesetzbuchs mit der MalRgabe, dass die im Ausland erfolgte EheschlieBung mit einer Person, die zu
diesem Zeitpunkt das 16. Lebensjahr nicht vollendet hatte, durch &ffentliche Urkunden nachzuweisen ist. § 12
Absatz 3 ist nicht anzuwenden.

§ 13 Prifung der Ehevoraussetzungen

(1) Das Standesamt, bei dem die EheschlieBung angemeldet ist, hat zu prifen, ob der EheschlieRung ein
Hindernis entgegensteht. Reichen die nach § 12 Abs. 2 vorgelegten Urkunden nicht aus, so haben die
Eheschlielenden weitere Urkunden oder sonstige Nachweise vorzulegen.

(2) Bestehen konkrete Anhaltspunkte dafir, dass die zu schlieBende Ehe nach § 1314 Abs. 2 des Burgerlichen
Gesetzbuchs aufhebbar ware, so kdnnen die EheschlieBenden in dem hierzu erforderlichen Umfang einzeln
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oder gemeinsam befragt werden; zum Beleg der Angaben kann ihnen die Beibringung geeigneter Nachweise
aufgegeben werden. Wenn diese Mittel nicht zur Aufkldrung des Sachverhalts fiihren, so kann auch eine
Versicherung an Eides statt Gber Tatsachen verlangt werden, die fir das Vorliegen oder Nichtvorliegen von
Aufhebungsgriinden von Bedeutung sind.

(3) Soll die Ehe wegen lebensgefahrlicher Erkrankung eines EheschlieBenden ohne abschlieBende Prifung nach
Absatz 1 geschlossen werden, so muss durch arztliches Zeugnis oder auf andere Weise nachgewiesen werden,
dass die EheschlieBung nicht aufgeschoben werden kann. In diesem Fall muss glaubhaft gemacht werden, dass
kein Ehehindernis besteht.

(4) Wird bei der Prifung der Ehevoraussetzungen ein Ehehindernis nicht festgestellt, so teilt das Standesamt den
Eheschliefenden mit, dass die EheschlieBung vorgenommen werden kann; die Mitteilung ist fur das Standesamt,
das die EheschlieBung vornimmt, verbindlich. Die EheschlieRenden sind verpflichtet, Anderungen in ihren die
Ehevoraussetzungen betreffenden tatsachlichen Verhaltnissen unverzlglich anzuzeigen; die Mitteilung nach Satz
1 wird entsprechend geandert oder aufgehoben. Sind seit der Mitteilung an die EheschlieBenden mehr als sechs
Monate vergangen, ohne dass die Ehe geschlossen wurde, so bedarf die EheschlieBung erneut der Anmeldung
und der Prifung der Voraussetzungen fur die EheschlieBung.

§ 14 EheschlieBung

(1) Vor der EheschlieBung sind die EheschlieRenden zu befragen, ob sich seit der Anmeldung ihrer EheschlieBung
Anderungen in ihren die Ehevoraussetzungen betreffenden tatsachlichen Verhaltnissen ergeben haben und ob sie
einen Ehenamen bestimmen wollen.

(2) Die EheschlieBung soll in einer der Bedeutung der Ehe entsprechenden wirdigen Form, die dem
Standesbeamten eine ordnungsgemalie Vornahme seiner Amtshandlung ermdglicht, vorgenommen werden.

(3) Die Erklarungen der Eheschliefenden, die Ehe miteinander eingehen zu wollen, sind von dem Standesbeamten
im Anschluss an die EheschlieBung in einer Niederschrift zu beurkunden. Die Niederschrift muss alle

im Eheregister zu beurkundenden Angaben enthalten; sie ist von den Ehegatten, den Zeugen und dem
Standesbeamten zu unterschreiben. Die Niederschrift wird zu den Sammelakten des Eheeintrags genommen.

§ 15 Eintragung in das Eheregister

(1) Im Eheregister werden im Anschluss an die EheschlieBung beurkundet

1. Tag und Ort der EheschlieBung,

2. die Vornamen und die Familiennamen der Ehegatten, Ort und Tag ihrer Geburt, ihr Geschlecht,
3. die nach der EheschlieBung gefuhrten Vornamen und Familiennamen der Ehegatten.

(2) Zum Eheeintrag wird hingewiesen
1. auf die Beurkundung der Geburt der Ehegatten,

2. auf die Staatsangehdrigkeit der Ehegatten, wenn sie nicht Deutsche sind und ihre auslandische
Staatsangehdrigkeit nachgewiesen ist,

auf die Bestimmung eines Ehenamens,
auf das Sachrecht, dem die Namensfiihrung der Ehegatten unterliegt.

Abschnitt 2
Fortfuhrung des Eheregisters

§ 16 Fortfiihrung

(1) Zum Eheeintrag werden Folgebeurkundungen aufgenommen utber
1. den Tod des erstverstorbenen Ehegatten,

2. die Todeserklarung oder die gerichtliche Feststellung der Todeszeit eines Ehegatten und die Aufhebung
solcher Beschlusse sowie die Auflésung der Ehe durch EheschlieBung des anderen Ehegatten,

3. die Aufhebung oder die Scheidung der Ehe,
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die Feststellung des Nichtbestehens der Ehe,

4
5. jede Anderung des Namens der Ehegatten,
6 jede sonstige Anderung des Personenstandes, soweit sie Angaben im Eheeintrag betrifft,
7 Berichtigungen.

Auf die Wiederverheiratung oder die Begriindung einer Lebenspartnerschaft wird hingewiesen.

(2) Der Eheeintrag wird nicht mehr fortgeflhrt, wenn nach Absatz 1 Nummer 4 eine Folgebeurkundung Gber
das Nichtbestehen der Ehe eingetragen worden ist. Wurde zum Eheeintrag eine Folgebeurkundung Gber die
Auflosung der Ehe oder die Todeserklarung oder die gerichtliche Feststellung der Todeszeit eines Ehegatten
nach Absatz 1 Nummer 1 bis 3 aufgenommen, ist eine weitere Folgebeurkundung nur (ber die Anderung des
Namens, Berichtigungen sowie in den Fallen des Absatzes 1 Nummer 2 Uber die Aufhebung eines Beschlusses
und die Aufldsung der Ehe durch EheschlieBung des anderen Ehegatten einzutragen. Die Anderung der
Vornamen oder des Geschlechts ist nicht einzutragen, wenn die Anderung nach § 2 Absatz 3 des Gesetzes
Uber die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag, durch Erklarung nach § 45b oder in einem
Adoptionsverfahren erfolgt ist. Fir einen Ehegatten, der wieder geheiratet oder eine Lebenspartnerschaft
begriindet hat, ist nur eine Folgebeurkundung Uber Berichtigungen nach Absatz 1 Nummer 7 einzutragen.

Kapitel 4
Lebenspartnerschaft

§ 17 Fortfuhrung des Lebenspartnerschaftsregisters

Fur die Fortfihrung des Lebenspartnerschaftsregisters gilt § 16 entsprechend. Zusatzlich ist im Fall der
Umwandlung der Lebenspartnerschaft in eine Ehe eine Folgebeurkundung aufzunehmen. Nach Eintragung dieser
Folgebeurkundung wird das Lebenspartnerschaftsregister nicht fortgefihrt.

§ 17a Umwandlung einer Lebenspartnerschaft in eine Ehe und ihre Beurkundung

(1) Die Lebenspartner haben bei der Umwandlung ihrer Lebenspartnerschaft in eine Ehe das Bestehen der
Lebenspartnerschaft durch 6ffentliche Urkunden nachzuweisen.

(2) Fur die Umwandlung einer Lebenspartnerschaft in eine Ehe gelten die §§ 11 und 12 Absatz 1 und 2 Nummer 1
bis 3 sowie die §§ 14 bis 16 entsprechend.

(3) Im Eheregister ist zusatzlich der Tag der Begrundung der Lebenspartnerschaft zu beurkunden und sind
Hinweise dariber aufzunehmen.

Kapitel 5
Geburt

Abschnitt 1
Anzeige und Beurkundung

§ 18 Anzeige

(1) Die Geburt eines Kindes ist dem Standesamt, in dessen Zustandigkeitsbereich es geboren ist, binnen einer
Woche anzuzeigen, und zwar

1. von den in § 19 Satz 1 genannten Personen mindlich oder schriftlich, oder

2. von den in § 20 Satz 1 und 2 genannten Einrichtungen schriftlich.

Ist ein Kind tot geboren, so muss die Anzeige spatestens am dritten auf die Geburt folgenden Werktag erstattet
werden. In den Fallen des Satzes 1 Nummer 1 haben die anzeigenden Personen die Geburt des Kindes glaubhaft
Zu machen.

(2) Bei einer vertraulichen Geburt nach § 25 Absatz 1 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes sind in der Anzeige
auch das Pseudonym der Mutter und die fur das Kind gewlnschten Vornamen anzugeben.

§ 19 Anzeige durch Personen

Zur Anzeige sind verpflichtet
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1. jeder Elternteil des Kindes, wenn er sorgeberechtigt ist,
2. jede andere Person, die bei der Geburt zugegen war oder von der Geburt aus eigenem Wissen unterrichtet
ist.

Eine Anzeigepflicht nach Nummer 2 besteht nur, wenn die sorgeberechtigten Eltern an der Anzeige gehindert
oder unbekannten Aufenthalts sind.

§ 20 Anzeige durch Einrichtungen

Bei Geburten in Krankenhausern und sonstigen Einrichtungen, in denen Geburtshilfe geleistet wird, ist der Trager
der Einrichtung zur Anzeige verpflichtet. Das Gleiche gilt fir Geburten in Einrichtungen, die der Unterbringung
psychisch Kranker dienen, in Einrichtungen der Trager der Jugendhilfe sowie in Anstalten, in denen eine
Freiheitsstrafe, ein Jugendarrest oder eine freiheitsentziehende Maliregel der Besserung und Sicherung vollzogen
wird. Die Anzeigeberechtigung der in § 19 genannten Personen und ihre Auskunftspflicht zu Angaben, die der
nach Satz 1 oder 2 zur Anzeige Verpflichtete nicht machen kann, bleiben hiervon unberihrt.

§ 21 Eintragung in das Geburtenregister

(1) Im Geburtenregister werden beurkundet

1 die Vornamen und der Geburtsname des Kindes,

2 Ort sowie Tag, Stunde und Minute der Geburt,

3. das Geschlecht des Kindes,

4 die Vornamen und die Familiennamen der Eltern, ihr Geschlecht.

(2) Ist ein Kind tot geboren, so werden nur die in Absatz 1 Nr. 2 bis 4 vorgeschriebenen Angaben mit dem

Zusatz aufgenommen, dass das Kind tot geboren ist. Auf Wunsch einer Person, der bei Lebendgeburt des

Kindes die Personensorge zugestanden hatte, sind auch Angaben nach Absatz 1 Nr. 1 einzutragen. Hatte die
Personensorge bei Lebendgeburt des Kindes beiden Elternteilen zugestanden und fiihren sie keinen gemeinsamen
Familiennamen, so kann ein Familienname flr das Kind nur eingetragen werden, wenn sich die Eltern auf den
Namen eines Elternteils einigen.

(2a) Bei einer vertraulichen Geburt nach § 25 Absatz 1 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes werden nur die
in Absatz 1 Nummer 1 bis 3 vorgeschriebenen Angaben aufgenommen. Die zustandige Verwaltungsbehérde
bestimmt die Vornamen und den Familiennamen des Kindes.

(3) Zum Geburtseintrag wird hingewiesen

1. auf die Staatsangehdrigkeit der Eltern, wenn sie nicht Deutsche sind und ihre ausléandische
Staatsangehdrigkeit nachgewiesen ist,

bei einem Kind, dessen Eltern miteinander verheiratet sind, auf deren EheschlieBung,
auf die Beurkundung der Geburt der Mutter und des Vaters,

auf den Erwerb der deutschen Staatsangehérigkeit des Kindes nach § 4 Absatz 3 des
Staatsangehdrigkeitsgesetzes,

5. auf das Sachrecht, dem die Namensfuhrung des Kindes unterliegt.

FuBBnote

§ 21 Abs. 1 Nr. 3iVm § 22 Abs. 3: Nach MalRgabe der Entscheidungsformel mit Art. 2 Abs. 1 iVm Art. 1 Abs 1
und mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar gem. BVerfGE v. 10.10.2017 1 3783 - 1 BvR 2019/16 -; der Gesetzgeber
ist verpflichtet, bis zum 31.12.2018 eine verfassungsgemaRe Regelung herbeizufiihren. Zur Umsetzung der
Anforderungen des BVerfG vgl. G v. 18.12.2018 | 2635 mWv 22.12.2018.

Abschnitt 2
Besonderheiten

§ 22 Fehlende Angaben
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(1) Kann der Anzeigende die Vornamen des Kindes nicht angeben, so mussen sie binnen eines Monats mundlich
oder schriftlich angezeigt werden. Sie werden alsdann bei dem Geburtseintrag beurkundet.

(2) Die Vornamen des Kindes kénnen nachtraglich auch bei einem anderen Standesamt als dem, das die Geburt
des Kindes beurkundet hat, angezeigt werden.

(3) Kann das Kind weder dem weiblichen noch dem mannlichen Geschlecht zugeordnet werden, so kann der
Personenstandsfall auch ohne eine solche Angabe oder mit der Angabe , divers” in das Geburtenregister
eingetragen werden.

§ 23 Zwillings- oder Mehrgeburten

Bei Zwillings- oder Mehrgeburten ist jede Geburt gesondert einzutragen. Die Eintragungen mussen erkennen
lassen, in welcher Zeitfolge die Kinder geboren sind.

§ 24 Findelkind

(1) Wer ein neugeborenes Kind findet, muss dies spatestens am folgenden Tag der Gemeindebehérde anzeigen.
Diese stellt die erforderlichen Ermittlungen an und benachrichtigt von dem Ergebnis alsbald die zustandige
Verwaltungsbehorde.

(2) Die zustandige Verwaltungsbehdérde setzt nach Anhérung des Gesundheitsamts den vermutlichen Ort und Tag
der Geburt fest und bestimmt die Vornamen und den Familiennamen des Kindes. Auf ihre schriftliche Anordnung
wird die Geburt in dem Geburtenregister des fur den festgesetzten Geburtsort zustandigen Standesamts
beurkundet. Liegt der Geburtsort im Ausland, so ist das Standesamt, in dessen Bezirk das Kind aufgefunden
worden ist, flr die Beurkundung zustandig.

§ 25 Person mit ungewissem Personenstand

Wird im Inland eine Person angetroffen, deren Personenstand nicht festgestellt werden kann, so bestimmt die
zustandige Verwaltungsbehdrde, welcher Geburtsort und Geburtstag fir sie einzutragen ist; sie bestimmt ferner
die Vornamen und den Familiennamen. Auf ihre schriftliche Anordnung wird die Geburt in dem Geburtenregister
des fur den bestimmten Geburtsort zustandigen Standesamts beurkundet. Liegt der Geburtsort im Ausland, so ist
das Standesamt, in dessen Bezirk die Person angetroffen worden ist, fur die Beurkundung zustandig.

§ 26 Nachtragliche Ermittlung des Personenstandes

Wird in den Fallen der §§ 24 und 25 der Personenstand spater ermittelt, so wird der Eintrag auf schriftliche
Anordnung der Behdrde berichtigt, die ihn veranlasst hat.

Abschnitt 3
Fortfihrung des Geburtenregisters

§ 27 Feststellung und Anderung des Personenstandes, sonstige Fortfithrung

(1) Wird die Vaterschaft nach der Beurkundung der Geburt des Kindes anerkannt oder gerichtlich festgestellt, so
ist dies beim Geburtseintrag zu beurkunden. Uber den Vater werden die in § 21 Abs. 1 Nr. 4 genannten Angaben
eingetragen; auf die Beurkundung seiner Geburt wird hingewiesen.

(2) Die Anerkennung der Mutterschaft zu einem Kinde wird auf mindlichen oder schriftlichen Antrag der Mutter
oder des Kindes beim Geburtseintrag beurkundet, wenn geltend gemacht wird, dass die Mutter oder der Mann,

dessen Vaterschaft anerkannt oder rechtskraftig festgestellt ist oder von dem das Kind nach Angabe der Mutter
stammt, eine fremde Staatsangehdrigkeit besitzt und das Heimatrecht dieses Elternteils eine Anerkennung der

Mutterschaft vorsieht.

(3) AuBerdem sind Folgebeurkundungen zum Geburtseintrag aufzunehmen tGber

1. jede sonstige Anderung des Personenstandes des Kindes; bei einer Annahme als Kind gilt § 21 Abs. 1 Nr. 4
entsprechend,
2. die Anderung der Namensfiihrung der Eltern oder eines Elternteils, wenn auch das Kind den geanderten

Namen flhrt,
3. die Feststellung des Namens des Kindes mit allgemein verbindlicher Wirkung,
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4, die nachtragliche Angabe des einzutragenden Geschlechts oder die Anderung des Geschlechtseintrags
des Kindes,

die Anderung des Geschlechtseintrags und der Vornamen eines Elternteils nach der Geburt des Kindes,

die Berichtigung des Eintrags.

(4) Fir die aus Anlass der Beurkundungen nach den Absatzen 1 und 3 aufzunehmenden Hinweise gilt § 21 Abs. 3
entsprechend. Im Ubrigen wird hingewiesen

1. auf die Ehe oder die Lebenspartnerschaft des Kindes,

2. auf die Geburt eines Kindes,

3. auf den Tod des Kindes oder eine das Kind betreffende Todeserklarung oder gerichtliche Feststellung der
Todeszeit.

Kapitel 6

Sterbefall

Abschnitt 1
Anzeige und Beurkundung

§ 28 Anzeige

Der Tod eines Menschen muss dem Standesamt, in dessen Zustandigkeitsbereich er gestorben ist,
1. von den in § 29 genannten Personen mindlich oder schriftlich, oder

2. von den in § 30 Abs. 1 genannten Einrichtungen schriftlich

spatestens am dritten auf den Tod folgenden Werktag angezeigt werden.

§ 29 Anzeige durch Personen

Zur Anzeige sind verpflichtet

1. jede Person, die mit dem Verstorbenen in hauslicher Gemeinschaft gelebt hat,
2. die Person, in deren Wohnung sich der Sterbefall ereignet hat,
3. jede andere Person, die bei dem Tod zugegen war oder von dem Sterbefall aus eigenem Wissen

unterrichtet ist.

Eine Anzeigepflicht besteht nur, wenn eine in der Reihenfolge friiher genannte Person nicht vorhanden oder an
der Anzeige gehindert ist.

§ 30 Anzeige durch Einrichtungen und Behdrden

(1) Bei Sterbefallen in Krankenhausern, Alten- und Pflegeheimen sowie sonstigen Einrichtungen gilt § 20
entsprechend.

(2) Ist ein Anzeigepflichtiger nicht vorhanden oder ist sein Aufenthaltsort unbekannt und erlangt die fir den
Sterbeort zustandige Gemeindebehdrde Kenntnis von dem Sterbefall, so hat sie die Anzeige zu erstatten.

(3) Findet Uber den Tod einer Person eine amtliche Ermittlung statt, so wird der Sterbefall auf schriftliche Anzeige
der zustandigen Behdérde eingetragen.

§ 31 Eintragung in das Sterberegister

(1) Im Sterberegister werden beurkundet
1. die Vornamen und der Familienname des Verstorbenen, Ort und Tag seiner Geburt, das Geschlecht,
der letzte Wohnsitz und der Familienstand des Verstorbenen,

3. die Vornamen und der Familienname sowie das Geschlecht des Ehegatten oder Lebenspartners, wenn der
Verstorbene im Zeitpunkt seines Todes verheiratet war oder eine Lebenspartnerschaft fuhrte; war die Ehe
oder Lebenspartnerschaft durch Tod aufgeldst oder war der Ehegatte oder Lebenspartner flr tot erklart
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oder war seine Todeszeit gerichtlich festgestellt worden, sind die Angaben fur den letzten Ehegatten oder
Lebenspartner aufzunehmen,

4, Ort sowie Tag, Stunde und Minute des Todes.

(2) Zum Sterbeeintrag wird hingewiesen

1. auf die Beurkundung der Geburt des Verstorbenen,
2. bei verheiratet gewesenen Verstorbenen auf die Eheschliefung,
3. bei Verstorbenen, die eine Lebenspartnerschaft fihrten, auf die Begrindung der Lebenspartnerschaft.

Abschnitt 2
Fortfuhrung des Sterberegisters; Todeserklarungen

§ 32 Fortfiihrung

Zum Sterbeeintrag werden Folgebeurkundungen Uber Berichtigungen aufgenommen. Auf die Todeserklarung und
die gerichtliche Feststellung der Todeszeit wird hingewiesen.

§ 33 Todeserklarungen

Ausfertigungen der Beschllsse Uber Todeserklarungen und gerichtliche Feststellungen der Todeszeit werden von
dem Standesamt | in Berlin in einer Sammlung dauernd aufbewahrt.

Kapitel 7
Besondere Beurkundungen

Abschnitt 1
Beurkundungen mit Auslandsbezug; besondere Beurkundungsfalle

§ 34 EheschlieBungen im Ausland oder vor ermachtigten Personen im Inland

(1) Hat ein Deutscher im Ausland die Ehe geschlossen, so kann die EheschlieBung auf Antrag im Eheregister
beurkundet werden; flr den Besitz der deutschen Staatsangehdrigkeit ist der Zeitpunkt der Antragstellung
mafRgebend. Die §§ 3 bis 7, 9, 10, 15 und 16 gelten entsprechend. Gleiches gilt flir Staatenlose, heimatlose
Auslander und auslandische Fllchtlinge im Sinne des Abkommens Uber die Rechtsstellung der Fllichtlinge vom 28.
Juli 1951 (BGBI. 1953 1 S. 559) mit gewdhnlichem Aufenthalt im Inland. Antragsberechtigt sind die Ehegatten, sind
beide verstorben, deren Eltern und Kinder.

(2) Die Beurkundung der Eheschliefung nach Absatz 1 erfolgt auch dann, wenn die Ehe im Inland zwischen
Eheschliefenden, von denen keiner Deutscher ist, vor einer von der Regierung des Staates, dem einer der
Eheschlieenden angehort, ordnungsgemal ermachtigten Person in der nach dem Recht dieses Staates
vorgeschriebenen Form geschlossen worden ist.

(3) Personen, die eine Erklarung nach § 94 des Bundesvertriebenengesetzes abgegeben haben, sind nur
mit den nach dieser Erklarung geflhrten Vornamen und Familiennamen einzutragen; dies gilt entsprechend
flr Vertriebene und Spataussiedler, deren Name nach den Vorschiften des Gesetzes (iber die Anderung von
Familiennamen und Vornamen geandert worden ist.

(4) Zustandig fur die Beurkundung ist das Standesamt, in dessen Zustandigkeitsbereich die antragsberechtigte
Person ihren Wohnsitz hat oder zuletzt hatte oder ihren gewdhnlichen Aufenthalt hat. Ergibt sich danach keine
Zustandigkeit, so beurkundet das Standesamt | in Berlin die EheschlieBung.

(5) Das Standesamt | in Berlin fuhrt ein Verzeichnis der nach den Absatzen 1 und 2 beurkundeten
EheschlieBungen.

§ 35 Begriindung von Lebenspartnerschaften im Ausland

(1) Hat ein Deutscher im Ausland eine Lebenspartnerschaft im Sinne des § 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes
in der bis einschlieBlich 21. Dezember 2018 geltenden Fassung begriindet, so kann die Begriindung der
Lebenspartnerschaft auf Antrag im Lebenspartnerschaftsregister beurkundet werden; fiir den Besitz der
deutschen Staatsangehdrigkeit ist der Zeitpunkt der Antragstellung maltgebend. Die §§ 3 bis 7, 9, 10 und
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17 gelten entsprechend. Deutschen gleichgestellt sind Staatenlose, heimatlose Auslander und auslandische
FlGchtlinge im Sinne des Abkommens Uber die Rechtsstellung der Flichtlinge mit gewdhnlichem Aufenthalt im
Inland. Antragsberechtigt sind die Lebenspartner, sind beide verstorben, deren Eltern und Kinder.

(2) § 34 Absatz 3 gilt entsprechend.

(3) Zustandig fur die Beurkundung ist das Standesamt, in dessen Zustandigkeitsbereich die antragsberechtigte
Person ihren Wohnsitz hat oder zuletzt hatte oder ihren gewdhnlichen Aufenthalt hat. Ergibt sich danach keine
Zustandigkeit, so beurkundet das Standesamt | in Berlin die Begrindung der Lebenspartnerschaft.

(4) Das Standesamt | in Berlin fUhrt ein Verzeichnis der nach Absatz 1 beurkundeten Begrindungen von
Lebenspartnerschaften.

(5) (weggefallen)
§ 36 Geburten und Sterbefalle im Ausland

(1) Ist ein Deutscher im Ausland geboren oder gestorben, so kann der Personenstandsfall auf Antrag im
Geburtenregister oder im Sterberegister beurkundet werden; flir den Besitz der deutschen Staatsangehdrigkeit
ist der Zeitpunkt der Antragstellung maRgebend. Die §§ 3 bis 7, 9, 10, 21, 27, 31 und 32 gelten entsprechend.
Gleiches gilt fur Staatenlose, heimatlose Auslander und auslandische Fllichtlinge im Sinne des Abkommens tber
die Rechtsstellung der Fllichtlinge mit gewdhnlichem Aufenthalt im Inland. Antragsberechtigt sind

1. bei einer Geburt die Eltern des Kindes sowie das Kind, dessen Ehegatte, Lebenspartner oder Kinder,

2. bei einem Sterbefall die Eltern, die Kinder und der Ehegatte oder Lebenspartner des Verstorbenen,
jede andere Person, die ein rechtliches Interesse an der Beurkundung geltend machen kann, sowie die
deutsche Auslandsvertretung, in deren Zustandigkeitsbereich der Sterbefall eingetreten ist.

(2) Zustandig fur die Beurkundung ist das Standesamt, in dessen Zustandigkeitsbereich die im Ausland geborene
Person ihren Wohnsitz hat oder zuletzt hatte oder ihren gewdhnlichen Aufenthalt hat; hatte die verstorbene
Person ihren letzten Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthalt im Inland, so beurkundet das fur diesen Ort
zustandige Standesamt den Sterbefall. Ergibt sich danach keine Zustandigkeit, so beurkundet das Standesamt
den Personenstandsfall, in dessen Zustandigkeitsbereich die antragstellende Person ihren Wohnsitz hat oder
zuletzt hatte oder ihren gewdhnlichen Aufenthalt hat. Ergibt sich danach keine Zustandigkeit, so beurkundet das
Standesamt | in Berlin den Personenstandsfall.

(3) Das Standesamt | in Berlin fuhrt Verzeichnisse der nach Absatz 1 beurkundeten Personenstandsfalle.

§ 37 Geburten und Sterbefdlle auf Seeschiffen

(1) Die Geburt oder der Tod eines Menschen wahrend der Reise auf einem Seeschiff, das die Bundesflagge fuhrt,
wird von dem Standesamt | in Berlin beurkundet. Dies gilt auch, wenn sich der Sterbefall wahrend der Seereise
auBerhalb des Seeschiffes, jedoch nicht an Land oder in einem Hafen im Inland, ereignet hat und der Verstorbene
von einem Seeschiff, das die Bundesflagge fuhrt, aufgenommen wurde.

(2) Die Geburt oder der Tod muss von dem nach § 19 oder § 29 Verpflichteten dem Schiffsfihrer unverziglich
mundlich angezeigt werden.

(3) Der Schiffsfihrer hat Gber die Anzeige der Geburt oder des Todes eine Niederschrift aufzunehmen, die von
ihm und von dem Anzeigenden zu unterschreiben ist. In die Niederschrift sind auch die Angaben aufzunehmen,
die nach § 21 oder § 31 in dem Geburten- oder Sterberegister zu beurkunden sind. Der Schiffsfihrer hat die
Niederschrift dem Standesamt | in Berlin zu Ubersenden.

(4) Fur die Beurkundung der Geburt oder des Todes eines Deutschen auf einem Seeschiff, das keine Bundesflagge
fahrt, gilt § 36. Gleiches gilt, wenn der Verstorbene im Falle des Absatzes 1 Satz 2 von einem solchen Seeschiff
aufgenommen wurde.

§ 38 Sterbefalle in ehemaligen Konzentrationslagern

(1) Fir die Beurkundung der Sterbefalle von Haftlingen der ehemaligen deutschen Konzentrationslager ist im
Inland das Sonderstandesamt in Bad Arolsen ausschlieBlich zustandig.
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(2) Die Beurkundung der Sterbefalle erfolgt auf schriftliche Anzeige der Urkundenprufstelle beim
Sonderstandesamt in Bad Arolsen oder des Bundesarchivs. Die Anzeige kann auch von jeder Person erstattet
werden, die bei dem Tode zugegen war oder von dem Sterbefall aus eigenem Wissen unterrichtet ist. § 3 Abs. 2
Satz 1 und 4 und § 4 Abs. 1 gelten nicht.

(3) Die Beurkundung erfolgt nicht, wenn der Sterbefall bereits von einem anderen Standesamt beurkundet
worden ist. Sind von diesem Standesamt Urkunden nicht zu erhalten, so ist der Sterbefall erneut zu beurkunden.

§ 39 Ehefdhigkeitszeugnis

(1) Zur Ausstellung eines Ehefahigkeitszeugnisses, dessen ein Deutscher zur EheschlieBung im Ausland bedarf,
ist das Standesamt zustandig, in dessen Zustandigkeitsbereich der EheschlieBende seinen Wohnsitz oder

seinen gew6hnlichen Aufenthalt hat. Hat der Eheschliefende im Inland weder Wohnsitz noch gewéhnlichen
Aufenthalt, so ist der Ort des letzten gewdhnlichen Aufenthalts magebend; hat er sich niemals oder nur
voriubergehend im Inland aufgehalten, so ist das Standesamt | in Berlin zustéandig. Der Antrag auf Erteilung eines
Ehefahigkeitszeugnisses kann mindlich oder schriftlich gestellt werden.

(2) Das Ehefahigkeitszeugnis darf nur ausgestellt werden, wenn der beabsichtigten EheschlieBung ein
Ehehindernis nach deutschem Recht nicht entgegensteht; § 13 Abs. 1 bis 3 gilt entsprechend. Die Beibringung
eines Ehefahigkeitszeugnisses flr den anderen Eheschliefenden ist nicht erforderlich. Das Ehefahigkeitszeugnis
gilt fir die Dauer von sechs Monaten.

(3) Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 gelten entsprechend flr die Ausstellung eines Ehefahigkeitszeugnisses, dessen
ein Staatenloser, heimatloser Auslander oder auslandischer Flichtling im Sinne des Abkommens Uber die
Rechtsstellung der Fllichtlinge mit gewdhnlichem Aufenthalt im Inland zur EheschlieBung im Ausland bedarf.

(4) Ein Ehefahigkeitszeugnis kann auch erteilt werden, wenn das Zeugnis zur Begriindung einer
Lebenspartnerschaft im Ausland benétigt wird; die Absatze 1 bis 3 gelten entsprechend.

§ 40 Zweifel liber ortliche Zustandigkeit fiir Beurkundung

(1) Bei Zweifeln Uber die ortliche Zustandigkeit mehrerer Standesamter entscheidet die gemeinsame
Aufsichtsbehdrde oder, falls eine solche fehlt, das Bundesministerium des Innern, fir Bau und Heimat.

(2) Bestehen Zweifel dartber, ob ein Personenstandsfall sich im Inland oder im Ausland ereignet hat, so
entscheidet das Bundesministerium des Innern, fur Bau und Heimat, ob und bei welchem Standesamt der
Personenstandsfall zu beurkunden ist.

(3) Entscheidet die gemeinsame Aufsichtsbehdrde, so ordnet sie die Eintragung an. Entscheidet das
Bundesministerium des Innern, fir Bau und Heimat, so teilt es seine Entscheidung der obersten Landesbehérde
mit; diese ordnet die Eintragung an.

Abschnitt 2
Familienrechtliche Beurkundungen

§ 41 Erklarungen zur Namensfiihrung von Ehegatten

(1) Jede der folgenden Erklarungen kann auch von den Standesbeamten beglaubigt oder beurkundet werden:
Erklarung, durch die Ehegatten nach der EheschlieBung einen Ehenamen bestimmen,

2. Erkldrung, durch die ein Ehegatte seinen Geburtsnamen oder den zur Zeit der Erklarung Uber die
Bestimmung des Ehenamens geflihrten Familiennamen dem Ehenamen voranstellt oder anfigt oder durch
die er diese Erklarung widerruft,

3. Erklarung, durch die ein verwitweter oder geschiedener Ehegatte
a) seinen Geburtsnamen wieder annimmt,
b) den bis zur Bestimmung des Ehenamens geflihrten Namen wieder annimmt oder

) dem Ehenamen seinen Geburtsnamen oder den bis zur Erklarung tber die Bestimmung des
Ehenamens geflihrten Namen voranstellt oder anfligt oder diese Erklarung widerruft,
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4, Erklarung, durch die Ehegatten nach der EheschlieBung ihren kinftig zu fihrenden Namen gemaR Artikel
10 Absatz 2 des Einfllhrungsgesetzes zum Birgerlichen Gesetzbuche wahlen,

5. Erkldrung, durch die ein Ehegatte den Ehenamen seinem Geschlecht anpasst oder durch die er eine solche
Erkldrung widerruft,

6. Erklarung, durch die ein Ehegatte sich der Erstreckung der Anderung des Geburtsnamens des Kindes auf
den Ehenamen anschliel3t.

(2) Zur Entgegennahme der Erklarungen ist das Standesamt zustandig, das die EheschlieBung zu beurkunden
hat oder das Eheregister fuhrt, in dem die EheschlieBung beurkundet ist. Ist die EheschlieBung nicht in einem
deutschen Eheregister beurkundet, so ist das Standesamt zustandig, in dessen Zustandigkeitsbereich einer der
Erklarenden seinen Wohnsitz hat oder zuletzt hatte oder seinen gewéhnlichen Aufenthalt hat. Ergibt sich danach
keine Zustandigkeit, so ist das Standesamt | in Berlin zustandig. Das Standesamt | in Berlin fUhrt ein Verzeichnis
der nach den Satzen 2 und 3 entgegengenommenen Erklarungen.

§ 42 (weggefallen)

§ 43 Erklarungen zur Namensangleichung

(1) Die Erklarungen Uber die Namenswahl nach Artikel 48 des Einfuhrungsgesetzes zum Burgerlichen
Gesetzbuche oder Uber die Angleichung von Familiennamen und Vornamen nach Artikel 47 des
Einfihrungsgesetzes zum Burgerlichen Gesetzbuche oder nach § 94 des Bundesvertriebenengesetzes kdnnen
auch von den Standesbeamten beglaubigt oder beurkundet werden.

(2) Zur Entgegennahme der Erklarungen ist das Standesamt zustandig, das das Geburtenregister fiir die Person,
deren Name geandert oder bestimmt werden soll, fihrt. Wird die Erklarung im Zusammenhang mit einer
Erklarung zur Namensfihrung von Ehegatten oder Lebenspartnern abgegeben, so ist das Standesamt zustandig,
das die EheschlieBung oder die Begriindung der Lebenspartnerschaft zu beurkunden hat oder das Eheregister
oder das Lebenspartnerschaftsregister fiihrt; dieses Standesamt ist auerdem zustandig, wenn die Erklarung
nicht im Zusammenhang mit einer Erklarung zur Namensflhrung von Ehegatten oder Lebenspartnern abgegeben
und kein Geburtseintrag im Inland gefuhrt wird. Ergibt sich danach keine Zustandigkeit, so ist das Standesamt
zustandig, in dessen Zustandigkeitsbereich der Erklarende seinen Wohnsitz hat oder zuletzt hatte oder seinen
gewohnlichen Aufenthalt hat. Ergibt sich auch danach keine Zustandigkeit, so ist das Standesamt | in Berlin
zustandig. Das Standesamt | in Berlin flhrt ein Verzeichnis der nach den Satzen 3 und 4 entgegengenommenen
Erklarungen.

§ 44 Erklarungen zur Anerkennung der Vaterschaft und der Mutterschaft

(1) Die Erklarung, durch welche die Vaterschaft zu einem Kind anerkannt wird, sowie die Zustimmungserklarung
der Mutter kénnen auch von den Standesbeamten beurkundet werden. Gleiches gilt fir die etwa erforderliche
Zustimmung des Kindes, des gesetzlichen Vertreters oder des Ehemannes der Mutter zu einer solchen Erklarung
sowie flr den Widerruf der Anerkennung.

(2) Die Erklarung, durch welche die Mutterschaft zu einem Kind anerkannt wird, und die etwa erforderliche
Zustimmungserklarung des gesetzlichen Vertreters der Mutter kdnnen auch von den Standesbeamten beurkundet
werden.

(3) Dem Standesamt, das den Geburtseintrag des Kindes fiihrt, ist eine beglaubigte Abschrift der Erklarungen
zu Ubersenden. Ist die Geburt des Kindes nicht im Inland beurkundet, so ist die beglaubigte Abschrift dem
Standesamt | in Berlin zu Ubersenden.

§ 45 Erklarungen zur Namensfiihrung des Kindes

(1) Jede der folgenden Erklarungen kann auch von den Standesbeamten beglaubigt oder beurkundet werden:

1. Erklarung, durch die Eltern nach der Beurkundung der Geburt den Geburtsnamen des Kindes bestimmen
oder, wenn sie keinen Geburtsnamen bestimmen, die Erklarung eines Elternteils, der den gesetzlich
vorgegebenen Namen ablehnt,

2. Erklarung, durch die der Elternteil, dem die elterliche Sorge allein zusteht, dem Kind nur einen oder einige
der Namen, aus denen der Familienname dieses Elternteils besteht, den Familiennamen des anderen
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Elternteils, einen aus den Namen beider Elternteile gebildeten Doppelnamen oder einen Geburtsnamen
nach friesischer oder danischer Tradition erteilt,

Erkldrung, durch die ein Kind sich der Bestimmung seines Geburtsnamens durch die Eltern anschlieft,

Erklarung, durch die ein Kind beantragt, den von seiner Mutter zur Zeit seiner Geburt gefiihrten
Familiennamen als Geburtsnamen zu erhalten, wenn es den Namen eines Mannes fuhrt, von dem
rechtskraftig festgestellt wurde, dass er nicht der Vater des Kindes ist,

5. Erklarung, durch die ein Mann den Antrag nach Nummer 4 stellt, wenn das Kind das fiinfte Lebensjahr
noch nicht vollendet hat,

Erklarung, durch die ein Kind sich der Anderung des Namens der Eltern oder eines Elternteils anschlieft,

Erklarung, durch die der Elternteil, dem die elterliche Sorge allein oder gemeinsam mit dem anderen
Elternteil zusteht, dem Kind seinen nach Scheidung vom anderen Elternteil oder Tod des anderen
Elternteils wieder angenommenen Namen oder einen aus seinem wieder angenommenen Namen und dem
von dem Kind zur Zeit der Erklarung gefiihrten Geburtsnamen gebildeten Doppelnamen erteilt,

8. Erklarung, durch die der Elternteil, dem die elterliche Sorge flr das Kind allein oder gemeinsam mit dem
anderen Elternteil zusteht, und sein Ehegatte, der nicht Elternteil des Kindes ist, das Kind einbenennen,

9. Erklarung, durch die ein Elternteil, dem die elterliche Sorge fiir das Kind allein oder gemeinsam mit dem
anderen Elternteil zusteht, das Kind rlickbenennt oder durch die das volljahrige Kind sich riickbenennt,

10.  Erkldrung, durch die ein Elternteil nach der Beurkundung der Geburt den Geburtsnamen des Kindes dem
Geschlecht des Kindes anpasst, durch die das volljahrige Kind seinen Geburtsnamen seinem Geschlecht
anpasst oder durch die eine solche Erklarung widerrufen wird,

11.  Erkldrung, durch die eine volljahrige Person ihren Geburtsnamen neu bestimmt.

Satz 1 gilt auch fur die etwa erforderliche Einwilligung eines Elternteils oder des Kindes oder Zustimmung des
gesetzlichen Vertreters zu einer der in Satz 1 genannten Erklarungen.

(2) Zur Entgegennahme der Erklarungen ist das Standesamt zustandig, das das Geburtenregister, in dem die
Geburt des Kindes beurkundet ist, fuhrt. Ist die Geburt des Kindes nicht in einem deutschen Geburtenregister
beurkundet, so ist das Standesamt zustandig, in dessen Zustandigkeitsbereich das Kind oder ein Elternteil seinen
Wohnsitz hat oder zuletzt hatte oder seinen gewdhnlichen Aufenthalt hat. Ergibt sich danach keine Zustandigkeit,
so ist das Standesamt | in Berlin zustandig. Das Standesamt | in Berlin fuhrt ein Verzeichnis der nach den Satzen 2
und 3 entgegengenommenen Erklarungen.

(3) § 23 des Lebenspartnerschaftsgesetzes bleibt unberlhrt.

§ 45a Erklarung zur Reihenfolge der Vornamen

(1) Unterliegt der Name einer Person deutschem Recht und hat sie mehrere Vornamen, so kann deren
Reihenfolge durch Erklarung des Namentragers gegenliber dem Standesamt neu bestimmt werden
(Vornamensortierung). Eine Anderung der Schreibweise der Vornamen sowie das Hinzufligen von

neuen Vornamen oder das Weglassen von Vornamen ist dabei nicht zuldssig; die Artikel 47 und 48 des
Einfihrungsgesetzes zum Burgerlichen Gesetzbuche und § 94 des Bundesvertriebenengesetzes bleiben
unberlhrt. Die Erklarung muss 6ffentlich beglaubigt werden; sie kann auch von den Standesbeamten beglaubigt
oder beurkundet werden.

(2) Ein in der Geschaftsfahigkeit beschranktes Kind, das das 14. Lebensjahr vollendet hat, kann die Erklarung
nach Absatz 1 nur selbst abgeben; das Kind bedarf hierzu der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters.

(3) Zur Entgegennahme der Erklarung ist das Standesamt zustandig, das das Geburtenregister flir die Person
fuhrt, deren Vornamen neu sortiert werden sollen. Ist die Geburt nicht in einem deutschen Geburtenregister
beurkundet, so ist das Standesamt zustandig, das das Eheregister oder Lebenspartnerschaftsregister der Person
fuhrt. Ergibt sich danach keine Zustandigkeit, so ist das Standesamt zusténdig, in dessen Zustandigkeitsbereich
die Person ihren Wohnsitz hat oder zuletzt hatte oder ihren gewdhnlichen Aufenthalt hat. Ergibt sich auch danach
keine Zustandigkeit, so ist das Standesamt | in Berlin zustandig.

§ 45b Erklarungen nach dem Gesetz uber die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag
(1) Die Erklarungen zur Anderung des Geschlechtseintrags und der Vornamen nach § 2 des Gesetzes (iber die

Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag und die Erkldrung zum mafRgeblichen Geschlechtseintrag
fur das Rechtsverhaltnis der Person zu ihren Kindern nach § 11 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes tUber die
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Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag sind personlich vor dem Standesbeamten abzugeben
und von diesem zu beurkunden. Bei Deutschen mit gewdhnlichem Aufenthalt im Ausland kann eine deutsche
Auslandsvertretung die Erklarung 6ffentlich beglaubigen und an das zustandige Standesamt Gbermitteln. Ist die
Zustimmung eines gesetzlichen Vertreters erforderlich, so gelten die Satze 1 und 2 auch fir dessen Erklarung.
Wird die Erkldrung fur eine minderjahrige Person abgegeben, die geschaftsunfahig ist oder das 14. Lebensjahr
noch nicht vollendet hat, muss auch die minderjahrige Person anwesend sein.

(2) Fur die Entgegennahme von Erkldrungen nach § 2 des Gesetzes Uber die Selbstbestimmung in Bezug auf den
Geschlechtseintrag ist das Standesamt zustandig, das das Geburtenregister flr die betroffene Person, deren
Geschlechtseintrag und Vornamen geandert werden sollen, fihrt. Fir die Entgegennahme von Erklarungen
nach § 11 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes Uber die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag ist
das Standesamt zustandig, welches die Geburt des jeweiligen Kindes der betroffenen Person zu beurkunden
hat. Ergibt sich nach Satz 1 keine Zustandigkeit, weil die Geburt nicht in einem deutschen Geburtenregister
beurkundet ist, so ist das Standesamt zustandig, das das Eheregister oder Lebenspartnerschaftsregister

der Person fuhrt. Ergibt sich danach keine Zustandigkeit, so ist das Standesamt zustandig, in dessen
Zustandigkeitsbereich die Person ihren Wohnsitz hat oder zuletzt hatte oder ihren gewdhnlichen Aufenthalt hat.
Ergibt sich auch danach keine Zustandigkeit, so ist das Standesamt | in Berlin zustandig. Das Standesamt | in
Berlin flhrt ein Verzeichnis der nach den Satzen 4 und 5 entgegengenommenen Erklarungen.

(3) Die Erklarungen nach Artikel 7a Absatz 2 des Einfihrungsgesetzes zum Burgerlichen Gesetzbuche sind
gegenuber dem Standesamt abzugeben. Absatz 2 gilt entsprechend.

Kapitel 8
Berichtigungen und gerichtliches Verfahren

Abschnitt 1
Berichtigungen ohne Mitwirkung des Gerichts

§ 46 Anderung einer Anzeige

Sind in der schriftlichen Anzeige einer Geburt oder eines Sterbefalls Angaben unrichtig oder unvollstdandig und ist
der richtige oder vollstandige Sachverhalt durch 6ffentliche Urkunden oder auf Grund eigener Ermittlungen des
Standesamts festgestellt, so sind die entsprechenden Angaben unter Hinweis auf die Grundlagen zu andern.

§ 47 Berichtigung nach Abschluss der Beurkundung

(1) In einem abgeschlossenen Registereintrag sind offenkundige Schreibfehler zu berichtigen. Auf Grund
offentlicher Urkunden oder eigener Ermittlungen des Standesamts sind auRerdem zu berichtigen

1 die in den Personenstandsregistern eingetragenen Hinweise,

2 fehlerhafte Ubertragungen aus Urkunden, die der Eintragung zugrunde gelegen haben,

3. im Sterberegister die Angaben Uber den letzten Wohnsitz des Verstorbenen,

4 in allen Personenstandsregistern die Registrierungsdaten eines Personenstandseintrags,

5 in allen Personenstandsregistern die Elementbezeichnungen und Leittextangaben.

Ferner kénnen sonstige unrichtige oder unvollstandige Eintragungen berichtigt werden, wenn der richtige oder
vollstandige Sachverhalt festgestellt wird durch

1. Personenstandsurkunden,

2. Dokumente des Heimatstaates, die zum Grenzubertritt berechtigen, soweit dadurch ein erlauternder
Zusatz zur ldentitat oder zur Namensfuhrung im Personenstandsregister gestrichen werden soll.

(2) Gehen dem Standesamt berichtigende Mitteilungen oder Anzeigen zu, so sind aullerdem zu berichtigen

1. im Geburtenregister die Angaben Uber Zeitpunkt und Ort der Geburt sowie das Geschlecht des Kindes,
wenn die Geburt schriftlich angezeigt worden ist,

2. im Sterberegister die Angaben Uber Zeitpunkt und Ort des Todes, wenn der Sterbefall schriftlich angezeigt
worden ist,

3. in allen Personenstandsregistern die Angaben Uber die Rechtskraft gerichtlicher Entscheidungen.
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(3) Bei Berichtigungen sind die Beteiligten vor der Anderung zu héren. Eine Anhérung unterbleibt in den Fallen
des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 1, 4 und 5 sowie des Absatzes 1 Satz 3 Nummer 2.

(4) Die Berichtigung fehlerhafter Registrierungsdaten eines Eintrags erfolgt durch Kennzeichnung des
entsprechenden Registereintrags und erneute Beurkundung. Die nach Satz 1 gekennzeichneten Registereintrage
gelten als stillgelegt und diarfen nicht mehr verarbeitet werden. Die Registrierungsdaten eines stillgelegten
Eintrags kdnnen wieder verwendet werden.

Abschnitt 2
Gerichtliches Verfahren

§ 48 Berichtigung auf Anordnung des Gerichts

(1) AuBer in den Fallen des § 47 darf ein abgeschlossener Registereintrag nur auf Anordnung des Gerichts
berichtigt werden. Die Anordnung kann auch Falle des § 47 umfassen.

(2) Den Antrag auf Anordnung der Berichtigung kdnnen alle Beteiligten, das Standesamt und die Aufsichtsbehérde
stellen. Sie sind vor der Entscheidung zu hdren.

§ 49 Anweisung durch das Gericht

(1) Lehnt das Standesamt die Vornahme einer Amtshandlung ab, so kann es auf Antrag der Beteiligten oder der
Aufsichtsbehdrde durch das Gericht dazu angewiesen werden.

(2) Das Standesamt kann in Zweifelsfallen auch von sich aus die Entscheidung des Gerichts daruber herbeifiihren,
ob eine Amtshandlung vorzunehmen ist. Fir das weitere Verfahren gilt dies als Ablehnung der Amtshandlung.

§ 50 Sachliche und ortliche Zustandigkeit der Gerichte

(1) Fur die in den §§ 48 und 49 vorgesehenen Entscheidungen sind ausschlieBlich die Amtsgerichte zustandig, die
ihren Sitz am Ort eines Landgerichts haben. Ihr Bezirk umfasst den Bezirk des Landgerichts.

(2) Die ortliche Zustandigkeit wird durch den Sitz des Standesamts bestimmt, das die Sache dem Gericht
zur Entscheidung vorgelegt hat oder das die Amtshandlung vornehmen oder dessen Personenstandsregister
berichtigt werden soll.

§ 51 Gerichtliches Verfahren

(1) Auf das gerichtliche Verfahren sind die Vorschriften des Gesetzes Uber das Verfahren in Familiensachen und in
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit anzuwenden. Standesamter und Aufsichtsbehérden sind von
Gerichtskosten befreit.

(2) Die Aufsichtsbehorde, das Standesamt und die Beteiligten kénnen in jeder Lage des Verfahrens diesem
beitreten; sie kdnnen ihren Beitritt auch durch Einlegung eines Rechtsmittels erklaren.

§ 52 Offentliche Bekanntmachung der Entscheidung

(1) Das Gericht kann die 6ffentliche Bekanntmachung einer Entscheidung anordnen, wenn es Zweifel hat,
ob ihm alle Beteiligten bekannt geworden sind. An Beteiligte, die ihm bekannt sind, soll auRerdem eine
besondere Bekanntmachung erfolgen. Dem Antragsteller, dem Beschwerdeflhrer, dem Standesamt und der
Aufsichtsbehdrde muss die Entscheidung stets besonders bekannt gemacht werden.

(2) Die Entscheidung gilt allen Beteiligten mit Ausnahme der Beteiligten, denen die Entscheidung besonders
bekannt gemacht worden ist oder bekannt gemacht werden muss, als zugestellt, wenn seit der 6ffentlichen
Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind.

(3) Die Art der 6ffentlichen Bekanntmachung bestimmt das Gericht. Es genligt die Anheftung einer Ausfertigung
oder einer beglaubigten Abschrift der Entscheidung oder eines Auszugs davon an der Gerichtstafel. Das
Schriftstick soll zwei Wochen, und wenn durch die Bekanntmachung der Entscheidung eine Frist in Gang gesetzt
wird, bis zum Ablauf der Frist an der Tafel angeheftet bleiben. Auf die Giltigkeit der 6ffentlichen Bekanntmachung
ist es ohne Einfluss, wenn das Schriftstiick zu frih von der Tafel entfernt wird. Der Zeitpunkt der Anheftung und
der Zeitpunkt der Abnahme sind auf dem Schriftstlick zu vermerken.
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§ 53 Wirksamwerden gerichtlicher Entscheidungen; Beschwerde

(1) Der Beschluss, durch den das Standesamt zur Vornahme einer Amtshandlung angehalten oder durch den die
Berichtigung eines Personenstandsregisters angeordnet wird, wird mit Rechtskraft wirksam.

(2) Gegen den Beschluss steht dem Standesamt und der Aufsichtsbehérde die Beschwerde in jedem Fall zu.

Kapitel 9
Beweiskraft und Benutzung der Personenstandsregister

Abschnitt 1
Beweiskraft; Personenstandsurkunden

§ 54 Beweiskraft der Personenstandsregister und -urkunden

(1) Die Beurkundungen in den Personenstandsregistern beweisen EheschlieBung, Begrindung der
Lebenspartnerschaft, Geburt und Tod und die dariber gemachten naheren Angaben sowie die sonstigen Angaben
Uber den Personenstand der Personen, auf die sich der Eintrag bezieht. Hinweise haben diese Beweiskraft nicht.

(2) Die Personenstandsurkunden (§ 55 Absatz 1 Satz 1) und die elektronischen Personenstandsbescheinigungen (§
55 Absatz 1 Satz 2) haben dieselbe Beweiskraft wie die Beurkundungen in den Personenstandsregistern.

(3) Der Nachweis der Unrichtigkeit der beurkundeten Tatsachen ist zulassig. Der Nachweis der Unrichtigkeit
einer Personenstandsurkunde kann auch durch Vorlage einer beglaubigten Abschrift aus dem entsprechenden
Personenstandsregister gefuhrt werden.

§ 55 Personenstandsurkunden

(1) Das Standesamt stellt folgende Personenstandsurkunden aus:

1. aus dem Eheregister Eheurkunden (§ 57); bis zu der Beurkundung der EheschlieBung im Eheregister
kénnen Eheurkunden auch aus der Niederschrift Gber die EheschlieBung ausgestellt werden,

aus dem Lebenspartnerschaftsregister Lebenspartnerschaftsurkunden (§ 58),
aus dem Geburtenregister Geburtsurkunden (§ 59),

aus dem Sterberegister Sterbeurkunden (§ 60),

aus allen Personenstandsregistern beglaubigte Registerausdrucke,

aus der Sammlung der Beschllsse Uber Todeserklarungen beglaubigte Abschriften oder beglaubigte
Ausdrucke der elektronisch gespeicherten gerichtlichen Entscheidungen.

o Uk~ wNnN

Darlber hinaus stellt das Standesamt aus allen elektronisch geflihrten Personenstandsregistern
Personenstandsbescheinigungen als elektronische Dokumente mit den Daten einer entsprechenden Geburts-

, Ehe-, Lebenspartnerschafts- oder Sterbeurkunde nach Satz 1 Nummer 1 bis 4 aus. Die Vorschriften Gber
Beweiskraft von Personenstandsurkunden sind flir elektronische Personenstandsbescheinigungen entsprechend
anzuwenden.

(2) Fur die Ausstellung der Personenstandsurkunde und elektronischen Personenstandsbescheinigung ist
vorbehaltlich des § 67 Absatz 3 das Standesamt zustandig, bei dem der entsprechende Registereintrag geflihrt
wird. Die Personenstandsurkunde kann auch bei einem anderen Standesamt beantragt werden, wenn diesem

die hierfir erforderlichen Daten elektronisch Ubermittelt werden kdnnen. Voraussetzung flr die elektronische
Ubermittlung ist, dass das empfangende Standesamt und das den betreffenden Registereintrag filhrende
Standesamt Uber technische Einrichtungen zur Versendung und zum Empfang elektronischer Daten verfligen und
hierflr einen Zugang erdffnet haben.

(3) Nach Ablauf der in § 5 Abs. 5 festgelegten Fristen fiir die Fiihrung der Personenstandsregister werden keine
Personenstandsurkunden und elektronischen Personenstandsbescheinigungen mehr ausgestellt; fir die Erteilung
von Nachweisen aus diesen Personenstandsregistern sind die archivrechtlichen Vorschriften magebend.

§ 56 Allgemeine Vorschriften fiir die Ausstellung von Personenstandsurkunden

(1) In der Ehe-, der Lebenspartnerschafts-, der Geburts- und der Sterbeurkunde werden das Standesamt, bei
dem der Personenstandsfall beurkundet worden ist, und der Jahrgang sowie die Nummer des Registereintrags
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angegeben. Bei der Ausstellung der Eheurkunde aus der Niederschrift Gber die EheschlieBung ist an Stelle der
Nummer des Registereintrags ein Hinweis auf die Niederschrift aufzunehmen.

(2) Ist ein Registereintrag durch Folgebeurkundungen fortgeflihrt worden, so werden nur die geanderten
Tatsachen in die Personenstandsurkunden und elektronischen Personenstandsbescheinigungen aufgenommen.

(3) Am Schluss der Personenstandsurkunden werden der Tag und der Ort ihrer Ausstellung sowie der
Familienname des ausstellenden Standesbeamten angegeben. Die Personenstandsurkunden werden von dem
Standesbeamten unterschrieben und mit dem Abdruck des Dienstsiegels versehen.

(4) Die elektronische Personenstandsbescheinigung wird vom Standesamt mit einer qualifizierten elektronischen
Signatur versehen und den nach § 62 berechtigten Personen sowie den nach § 65 berechtigten Behérden

und Gerichten elektronisch Ubermittelt. Dabei sind Datenschutz und Datensicherheit nach dem jeweiligen

Stand der Technik sicherzustellen und bei Nutzung allgemein zuganglicher Netze Verschlisselungs- und
Authentifizierungsverfahren zu verwenden.

§ 57 Eheurkunde

(1) In die Eheurkunde werden aufgenommen

1. die Vornamen und Familiennamen der Ehegatten zum Zeitpunkt der EheschlieBung sowie die sich
aus dem Registereintrag zum Zeitpunkt der Ausstellung der Eheurkunde ergebenden Vornamen und
Familiennamen,

2. Ort und Tag der Geburt der Ehegatten,

3. Ort und Tag der EheschlieSung.

In dem Feld , Weitere Angaben aus dem Register” sind anzugeben

1. die Auflésung der Ehe,

2 das Nichtbestehen der Ehe,

3 die Nichtigerkladrung der Ehe,

4, die Todeserklarung oder gerichtliche Feststellung der Todeszeit eines Ehegatten,
5 die Umwandlung der Lebenspartnerschaft in eine Ehe.

(2) In die Eheurkunde wird aulRerhalb des Beurkundungstextes ein Hinweis auf die Beurkundung der Geburt der
Ehegatten aufgenommen.

(3) Auf Verlangen der Ehegatten werden in die Eheurkunde die vor der EheschlieBung gefiihrten Vornamen nicht
aufgenommen.

§ 58 Lebenspartnerschaftsurkunde

(1) In die Lebenspartnerschaftsurkunde werden aufgenommen

1. die Vornamen und Familiennamen der Lebenspartner zum Zeitpunkt der Begriindung der
Lebenspartnerschaft sowie die sich aus dem Registereintrag zum Zeitpunkt der Ausstellung der
Lebenspartnerschaftsurkunde ergebenden Vornamen und Familiennamen,

2. Ort und Tag der Geburt der Lebenspartner,
3. Ort und Tag der Begriindung der Lebenspartnerschaft.
In dem Feld , Weitere Angaben aus dem Register” sind anzugeben

1. die Auflésung der Lebenspartnerschaft,

2 das Nichtbestehen der Lebenspartnerschaft,

3. die Todeserklarung oder gerichtliche Feststellung der Todeszeit eines Lebenspartners,
4 die Umwandlung der Lebenspartnerschaft in eine Ehe.

(2) In die Lebenspartnerschaftsurkunde wird auBerhalb des Beurkundungstextes ein Hinweis auf die Beurkundung
der Geburt der Lebenspartner aufgenommen.
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(3) Auf Verlangen der Lebenspartner werden in die Lebenspartnerschaftsurkunde die vor der Begrindung der
Lebenspartnerschaft gefihrten Vornamen nicht aufgenommen.

§ 59 Geburtsurkunde

(1) In die Geburtsurkunde werden aufgenommen

1 die Vornamen und der Geburtsname des Kindes,

2 das Geschlecht des Kindes,

3. Ort sowie Tag, Stunde und Minute der Geburt,

4 die Vornamen und die Familiennamen der Eltern des Kindes.

(2) Auf Verlangen werden in die Geburtsurkunde Angaben nach Absatz 1 Nummer 2 und 4 nicht aufgenommen.

§ 60 Sterbeurkunde

In die Sterbeurkunde werden aufgenommen

1. die Vornamen und der Familienname des Verstorbenen, Ort und Tag seiner Geburt,
2. der letzte Wohnsitz und der Familienstand des Verstorbenen,
3. die Vornamen und der Familienname des Ehegatten oder Lebenspartners, wenn der Verstorbene

im Zeitpunkt seines Todes verheiratet war oder eine Lebenspartnerschaft fihrte; war die Ehe oder
Lebenspartnerschaft durch Tod aufgeldst oder war der Ehegatte oder Lebenspartner flir tot erklart oder
war seine Todeszeit gerichtlich festgestellt worden, sind die Vornamen und der Familienname des letzten
Ehegatten oder Lebenspartners anzugeben,

4, Sterbeort und Zeitpunkt des Todes.

Abschnitt 2
Benutzung der Personenstandsregister

§ 61 Allgemeine Vorschriften fiir die Benutzung

(1) Die §§ 62 bis 66 gelten flr die Benutzung der bei den Standesamtern geflhrten Personenstandsregister
und Sammelakten bis zum Ablauf der in § 5 Abs. 5 festgelegten Fristen. Benutzung ist die Erteilung von
Personenstandsurkunden aus einem Registereintrag, die Auskunft aus einem und die Einsicht in einen
Registereintrag sowie die Durchsicht mehrerer Registereintrage; hierzu gehért auch eine entsprechende
Verwendung der Sammelakten.

(2) Nach Ablauf der in § 5 Abs. 5 festgelegten Fristen flr die Fihrung der Personenstandsregister und
Sammelakten sind die archivrechtlichen Vorschriften fir die Benutzung maRgebend.

§ 62 Urkundenerteilung, Auskunft, Einsicht

(1) Personenstandsurkunden sind auf Antrag den Personen zu erteilen, auf die sich der Registereintrag bezieht,
sowie deren Ehegatten, Lebenspartnern, Vorfahren und Abkémmlingen. Andere Personen haben ein Recht

auf Erteilung von Personenstandsurkunden, wenn sie ein rechtliches Interesse glaubhaft machen; beim
Geburtenregister oder Sterberegister reicht die Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses aus, wenn der
Antrag von einem Geschwister des Kindes oder des Verstorbenen gestellt wird. Antragsbefugt sind Gber 16 Jahre
alte Personen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend flir Auskunft aus einem und Einsicht in einen Registereintrag sowie Auskunft aus
den und Einsicht in die Sammelakten.

(3) Vor Ablauf der flr die Fihrung der Personenstandsregister festgelegten Fristen ist die Benutzung nach den
Absatzen 1 und 2 bereits bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses zuzulassen, wenn seit dem Tod des
zuletzt verstorbenen Beteiligten 30 Jahre vergangen sind; Beteiligte sind beim Geburtenregister die Eltern und
das Kind, beim Eheregister die Ehegatten und beim Lebenspartnerschaftsregister die Lebenspartner.

§ 63 Benutzung in besonderen Fallen
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(1) Ist ein Kind angenommen, so darf abweichend von § 62 ein beglaubigter Registerausdruck aus dem
Geburtseintrag nur den Annehmenden, deren Eltern, dem gesetzlichen Vertreter des Kindes und dem Uber
16 Jahre alten Kind selbst erteilt werden. Diese Beschrankung entfallt mit dem Tod des Kindes; § 1758 des
Blrgerlichen Gesetzbuchs bleibt unberthrt.

(2) Ist der Geschlechtseintrag einer Person nach § 2 Absatz 1 des Gesetzes lber die Selbstbestimmung in
Bezug auf den Geschlechtseintrag und sind die Vornamen einer Person nach § 2 Absatz 3 des Gesetzes Uber die
Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag geandert worden, so gilt abweichend von § 62:

1. eine Personenstandsurkunde aus dem Geburtseintrag darf nur der betroffenen Person selbst erteilt
werden,
2. eine Ehe- oder Lebenspartnerschaftsurkunde aus dem Ehe- oder Lebenspartnerschaftseintrag darf nur der

betroffenen Person selbst sowie ihrem Ehegatten oder Lebenspartner erteilt werden.

Diese Beschrankungen entfallen mit dem Tod der betroffenen Person; § 13 des Gesetzes Uber die
Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag bleibt unberthrt.

(3) Die Absatze 1 und 2 gelten entsprechend fir Auskunft aus einem und Einsicht in einen Registereintrag sowie
Auskunft aus den und Einsicht in die Sammelakten.

§ 64 Sperrvermerke

(1) Sind dem Standesamt Tatsachen bekannt, die die Annahme rechtfertigen, dass einer Person durch

die Ausstellung einer Personenstandsurkunde oder durch Auskunft aus einem oder Einsicht in einen
Personenstandseintrag eine Gefahr fiir Leben, Gesundheit, persénliche Freiheit oder ahnliche schutzwiirdige
Belange erwachsen kann, so wird auf ihren Antrag zu diesem Eintrag fir die Dauer von drei Jahren ein
Sperrvermerk eingetragen. Der Sperrvermerk wird unter den Voraussetzungen des Satzes 1 erneuert; seine
Wirkung erlischt mit dem Tod des Betroffenen. Ist ein Sperrvermerk eingetragen, so dirfen ohne Einwilligung des
Betroffenen auf Anordnung des Gerichts Personenstandsurkunden erteilt sowie Auskunft aus einem oder Einsicht
in einen Personenstandseintrag gewahrt werden, wenn es zur Behebung einer bestehenden Beweisnot oder aus
sonstigen im Uberwiegenden Interesse eines Dritten liegenden Grinden unerlasslich ist; die §§ 50 bis 53 gelten
entsprechend.

(2) Geht dem Standesamt ein Ersuchen der Zeugenschutzdienststelle nach § 4 Abs. 2 des Zeugenschutz-
Harmonisierungsgesetzes vom 11. Dezember 2001 (BGBI. | S. 3510) zu, personenbezogene Daten einer

zu schitzenden Person zu sperren, so wird zu dem betreffenden Personenstandseintrag ein Sperrvermerk
eingetragen. Die Erteilung von Personenstandsurkunden aus diesem Eintrag ist nur in begrindeten
Ausnahmefallen mit Zustimmung der Zeugenschutzdienststelle zulassig. Jedes Ersuchen um Benutzung ist der
Zeugenschutzdienststelle unverzlglich mitzuteilen. Teilt die Zeugenschutzdienststelle dem Standesamt mit, dass
die Sperrung des Personenstandseintrags nicht mehr erforderlich ist, so ist der Sperrvermerk zu streichen.

(3) Die Absatze 1 und 2 gelten entsprechend fir Auskunft aus dem und Einsicht in den Eintrag sowie Auskunft aus
den und Einsicht in die Sammelakten.

§ 65 Benutzung durch Behorden und Gerichte

(1) Behorden und Gerichten sind auf Ersuchen Personenstandsurkunden zu erteilen, Auskunft aus einem oder
Einsicht in einen Registereintrag sowie die Durchsicht mehrerer Registereintrage zu gewahren, soweit dies
zur Erfallung der in ihrer Zustandigkeit liegenden Aufgaben erforderlich ist. Gleiches gilt fur Auskunft aus den
und Einsicht in die Sammelakten. Die Behdrden und die Gerichte haben den Zweck anzugeben. Sie tragen die
Verantwortung fiir die Zuldssigkeit der Ubermittlung.

(2) (weggefallen)

(3) Auslandischen diplomatischen oder konsularischen Vertretungen im Inland kénnen unter den Voraussetzungen
des Absatzes 1 Personenstandsurkunden und Auskunfte aus einem Personenstandsregister erteilt werden, soweit
das Ersuchen Angehdrige des von ihnen vertretenen Staates betrifft. Ist dem Standesbeamten bekannt, dass es
sich bei der betreffenden Person um einen heimatlosen Auslander oder auslandischen Flichtling im Sinne des
Abkommens Uber die Rechtsstellung der Flichtlinge handelt, so ist die Benutzung der Register zu versagen.

§ 66 Benutzung fiir wissenschaftliche Zwecke
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(1) Hochschulen, anderen Einrichtungen, die wissenschaftliche Forschung betreiben, und 6ffentlichen Stellen kann
Auskunft aus einem oder Einsicht in ein Personenstandsregister sowie Durchsicht von Personenstandsregistern
gewahrt werden, wenn

1. dies fur die Durchfihrung bestimmter wissenschaftlicher Forschungsvorhaben erforderlich ist,

2. eine Nutzung anonymisierter Daten zu diesem Zweck nicht mdéglich oder die Anonymisierung mit einem
unverhaltnismaRigen Aufwand verbunden ist und

3. das offentliche Interesse an der Durchflihrung des Forschungsvorhabens die schutzwurdigen Belange des
Betroffenen an dem Ausschluss der Benutzung erheblich Uberwiegt.

Gleiches gilt fiir Auskunft aus den und Einsicht in die Sammelakten.

(2) Die Benutzung der Personenstandsregister nach Absatz 1 setzt voraus, dass die empfangende Stelle
technische und organisatorische MaBnahmen trifft, die nach den anzuwendenden datenschutzrechtlichen
Vorschriften zum Schutz der Daten erforderlich und angemessen sind. Die Benutzung bedarf der Zustimmung
der fur den Fachbereich des Forschungsvorhabens zustandigen obersten Bundes- oder Landesbehdérde

oder einer von dieser bestimmten Stelle; die Zustandigkeit der obersten Landesbehdérde richtet sich nach
dem Sitz der Forschungseinrichtung. Die Zustimmung muss den Empfanger, die Art der Nutzung der
Personenstandseintrage, den Kreis der Betroffenen und das Forschungsvorhaben bezeichnen; sie ist dem
zustandigen Datenschutzbeauftragten mitzuteilen.

(3) Mit Zustimmung der zustandigen obersten Bundes oder Landesbehdrde oder der von dieser bestimmten Stelle
diirfen die nach Absatz 1 genutzten Daten unter gleichen Voraussetzungen auch fur andere Forschungsvorhaben
verwendet oder weiter libermittelt werden.

(4) Wenn und sobald der Forschungszweck es erlaubt, sind die nach den Absatzen 1 und 3 erlangten Daten zu
anonymisieren. Bis zu einer Anonymisierung sind die Merkmale gesondert zu speichern, mit denen Einzelangaben
Uber personliche und sachliche Verhaltnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet werden
kénnen; sie dirfen mit den Einzelangaben nur zusammengefiihrt werden, soweit der Forschungszweck es
erfordert. Die Merkmale sind zu I6schen, sobald der Forschungszweck erreicht ist.

(5) Eine Veroéffentlichung der nach den Absatzen 1 und 3 erlangten Daten ist nur zulassig, wenn
1. die Betroffenen, im Falle ihres Todes deren Ehegatten und Abkémmlinge, eingewilligt haben oder

2. dies flr die Darstellung von Forschungsergebnissen Uber Ereignisse der Zeitgeschichte unerlasslich ist; in
diesem Fall bedarf die Verdéffentlichung der Zustimmung der obersten Bundes- oder Landesbehdrde, die
der Benutzung nach Absatz 2 zugestimmt hat.

§ 67 Zentrale Register

(1) Die Lander dlrfen zentrale Register einrichten zu dem Zweck, die Registereintrage der angeschlossenen
Standesamter zu erfassen, ihre Benutzung nach Absatz 3 sowie ihre Fortfihrung nach Absatz 4 zu ermdglichen.

(2) Die Standesamter dirfen bei ihnen gespeicherte Registereintrage an das zentrale Register Ubermitteln. Die
Lander kénnen zulassen, dass die elektronische Erfassung eines Altregisters nach § 76 Absatz 5 auch durch ein
angeschlossenes Standesamt erfolgt, das den Haupteintrag nicht selbst errichtet hat. Die Verantwortung fur die
Richtigkeit und Vollstandigkeit der Daten tragt die GUbermittelnde Stelle. Das zentrale Register darf die Daten
speichern zum Zweck der Ubermittlung nach Absatz 3.

(3) Die Standesamter durfen zur Erfillung der ihnen obliegenden Aufgaben bei dem zentralen Register
Registereintrage nutzen, wenn die Angaben bendtigt werden zur Erteilung von Personenstandsurkunden,
elektronischen Personenstandsbescheinigungen und Ausklnften sowie zur Gewahrung von Einsicht in

die Personenstandsregister und Durchsicht dieser Register nach den §§ 55, 61 bis 66; die Benutzung der
Personenstandsregister kann allen an das zentrale Register angeschlossenen Standesamtern gewahrt werden.

(4) Die Lander kénnen zulassen, dass an das zentrale Register Gbermittelte Registereintrage abweichend von § 5
Absatz 4 von jedem angeschlossenen Standesamt fortgefihrt werden dirfen.

§ 68 Datenaustausch zwischen Standesamtern, Behorden und Gerichten
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(1) Das Standesamt, das in einem Personenstandsregister eine Beurkundung vornimmt (8§ 3, 5), lbermittelt
Angaben hiertiber von Amts wegen einer anderen Behdrde oder einem Gericht, wenn sich die Mitteilungspflicht
aus einer Rechtsvorschrift ergibt.

(2) Die Ubermittlung von Daten zwischen Standesdmtern durch automatisierte Abrufverfahren ist zuléssig,
soweit diese Daten zur Erfullung der Aufgaben der abrufenden Stelle erforderlich sind. Bei Datenabrufen

in automatisierten Abrufverfahren ist durch technische Mallnahmen sicherzustellen, dass die Berechtigung

der abrufenden Stelle beim angefragten Standesamt erkannt und protokolliert wird. Ein Datenabruf im
automatisierten Abrufverfahren darf nur die Einsicht in das Suchverzeichnis und in den der Abfrage zugehdrigen
Registereintrag ermdglichen. Bei Verfahren nach § 67 sind erganzend landesrechtliche Regelungen zu beachten.
Eine Datenlbermittlung im automatisierten Abrufverfahren ist nicht zuldssig, wenn

1. die Benutzung eines Eintrags nach Ablauf der FortfUhrungsfristen nach § 5 Absatz 5 archivrechtlichen
Vorschriften unterliegt,

2. die Daten im Ubermittlungsersuchen nicht mit den gespeicherten Daten korrespondieren,

3. zu einem Registereintrag ein Sperrvermerk nach § 64 eingetragen ist oder

4, ein Registereintrag nach § 47 Absatz 4 Satz 2 stillgelegt worden ist.
Datenibermittlungen und Auskiinfte zwischen den Standesamtern sind gebuhrenfrei.

(3) Die Einrichtung eines automatisierten Abrufverfahrens, das die Ubermittlung personenbezogener Daten

an andere Stellen als Standesamter ermdglicht, ist nur zulassig, soweit dies durch Bundes- oder Landesrecht
unter Festlegung der Datenempfanger, der Art der zu (ibermittelnden Daten und des Zwecks der Ubermittiung
bestimmt wird. Absatz 2 gilt entsprechend.

(4) Die Ubermittlung von elektronischen Personenstandsbescheinigungen nach § 55 Absatz 1 Satz 2 an
offentliche Stellen anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union ist zuladssig, soweit die abrufende

Stelle zum Abruf berechtigt ist und dies zur Erflillung ihrer Aufgaben flir eines der Verfahren nach Artikel

14 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/1724 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 2. Oktober
2018 uber die Einrichtung eines einheitlichen digitalen Zugangstors zu Informationen, Verfahren, Hilfs- und
Problemlésungsdiensten und zur Anderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 (ABI. L 295 vom 21.11.2018, S.
1) in der jeweils geltenden Fassung erforderlich ist. Fir die Ubermittlung sind die sich aus der Verordnung (EU)
2018/1724 ergebenden technischen Anforderungen einzuhalten.

(5) Die Standesamter kénnen bei 6ffentlichen Stellen anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union
personenbezogene Daten abrufen, soweit dies zur Erfillung ihrer Aufgaben im Rahmen eines der Verfahren nach
Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/1724 erforderlich ist.

§ 68a Rechte der betroffenen Person

(1) Das Auskunftsrecht nach Artikel 15 Absatz 1 und das Recht auf Erhalt einer Kopie nach Artikel 15 Absatz
3 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum
Schutz naturlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABI. L 119 vom 4.5.2016,S. 1; L
314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils geltenden Fassung werden dadurch
gewahrleistet, dass die betroffene Person nach § 62 Einsicht in das Personenstandsregister und in die zum
Personenstandseintrag gefiihrten Sammelakten nehmen sowie eine Auskunft aus dem Personenstandseintrag
oder der Sammelakte erhalten kann. Soweit die Auskunft zu den verarbeiteten personenbezogenen Daten
nach Artikel 15 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 durch eine gebihrenfreie Kopie des amtlichen
Formulars einer Personenstandsurkunde erfolgt, ist dieses nicht vom Standesbeamten zu unterschreiben,
zu siegeln oder zu beglaubigen. Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person gemaR Artikel 15 Absatz 1
Buchstabe ¢ der Verordnung (EU) 2016/679 ist beschrankt auf die Kategorien von Empfangern, gegenuber
denen die im Personenstandsregister oder in den zum Registereintrag gefihrten Sammelakten enthaltenen
personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden.

(2) Hinsichtlich der in den Personenstandsregistern enthaltenen personenbezogenen Daten kann das Recht auf
Berichtigung nach Artikel 16 der Verordnung (EU) 2016/679 nur unter den Voraussetzungen der §§ 47 bis 53
ausgeubt werden.
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(3) Das Widerspruchsrecht gemaR Artikel 21 der Verordnung (EU) 2016/679 findet in Bezug auf die im
Personenstandsregister beurkundeten Daten und die in den Sammelakten enthaltenen Dokumente keine
Anwendung.

Kapitel 10
Zwangsmittel, BuBgeldvorschriften, Besonderheiten

§ 69 Erzwingung von Anzeigen

Wer auf Grund dieses Gesetzes zu Anzeigen oder zu sonstigen Handlungen verpflichtet ist, kann hierzu von dem
Standesamt durch Festsetzung eines Zwangsgeldes angehalten werden. Das Zwangsgeld darf fir den Einzelfall
den Betrag von eintausend Euro nicht Uberschreiten; es ist vor der Festsetzung schriftlich anzudrohen.

§ 70 BuBgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 11 Absatz 2, auch in Verbindung mit § 17 Satz 1, eine dort genannte
Handlung begeht oder einen dort genannten Vertrag abschlieRt.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1 als Person nach § 19 Satz 1 Nummer 1 entgegen § 18 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder Satz 2,

2. als Trager einer Einrichtung nach § 20 Satz 1 entgegen § 18 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder Satz 2,

3. entgegen § 24 Abs. 1 Satz 1,

4 als Person nach § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder 2 entgegen § 28 Nr. 1 oder

5 als Trager einer Einrichtung nach § 30 Abs. 1 in Verbindung mit § 20 Satz 1 entgegen § 28 Nr. 2

eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollstéandig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig
erstattet.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fallen des Absatzes 1 mit einer Geldbul3e bis zu finftausend Euro und in
den Ubrigen Fallen mit einer Geldbufe bis zu eintausend Euro geahndet werden.

§ 71 Personenstandsbiicher aus Grenzgebieten

Die aus Anlass des deutsch-belgischen Vertrags vom 24. September 1956 (BGBI. 1958 11 S. 262, 353) und
auf Grund des deutsch-niederlandischen Ausgleichsvertrags vom 8. April 1960 (BGBI. 1963 Il S. 458, 1078)
Ubergebenen Personenstandsblicher stehen Personenstandsregistern im Sinne dieses Gesetzes gleich.
Soweit lediglich beglaubigte Abschriften Gbergeben worden sind, stehen diese einem Eintrag in einem
Personenstandsregister gleich.

§ 72 (weggefallen)

Kapitel 11
Verordnungsermachtigungen

§ 73 Ermachtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen

Das Bundesministerium des Innern, flir Bau und Heimat wird ermachtigt, im Benehmen mit dem
Bundesministerium der Justiz und fur Verbraucherschutz und mit Zustimmung des Bundesrates zur Durchflihrung
dieses Gesetzes Rechtsverordnungen zu erlassen Uber

1. die Fuhrung, Fortfiihrung, Benutzung und Aufbewahrung der von deutschen Standesbeamten errichteten
Personenstandsregister, Personenstandsblcher und Standesregister sowie die Fuhrung und Fortfiihrung
der Sicherungsregister, Zweitblcher und standesamtlichen Nebenregister,

2. die FUhrung, Fortfuhrung, Benutzung und Aufbewahrung der von deutschen Konsularbeamten errichteten
Personenstandseintrage,

3. die Anforderungen an elektronische Verfahren
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a) zur Fihrung der Personenstandsregister und Sicherungsregister sowie die Aufbewahrung dieser
Register einschlieBlich der Anforderungen an Anlagen und Programme sowie deren Sicherung (8§
3! 4)!

b) mittels derer die Identitat der Person, die die Eintragung vorgenommen hat, erkennbar ist (§ 3 Abs.
2 Satz 3),

den Aufbau und die Darstellung der elektronischen Register am Bildschirm und die Formulare fiir die

Personenstandsurkunden (§§ 3 bis 5, 55),

die technische Ausgestaltung der Ausstellung, Ubermittlung und Verifizierung von elektronischen
Personenstandsbescheinigungen (§ 55 Absatz 1 Satz 2),

die technischen Verfahren zur Neubeurkundung nach Verlust eines Registers (§ 8),
die Fihrung der Sammelakten (§ 6),

die Mitteilungen an Behdérden und sonstige 6ffentliche Stellen auf Grund von Rechtsvorschriften,
insbesondere die Bezeichnung der empfangenden Stelle sowie die im Einzelnen zu Ubermittelnden
Angaben und das Verfahren der Ubermittlung,

die Ubertragung von besonderen Aufgaben auf das Standesamt | in Berlin, die sich daraus ergeben,
dass diesem im Rahmen der ihm durch dieses Gesetz Ubertragenen Zustandigkeiten Mitteilungen
oder Erklarungen Uber Vorgange zugehen, die in einem Personenstandsregister zu beurkunden waren,
sowie die Organisation und Nutzung der nach diesem Gesetz beim Standesamt | in Berlin zu fihrenden
Verzeichnisse, insbesondere im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Standesamtern,

die Anmeldung der EheschlieBung, die EheschlieBung und die Umwandlung der Lebenspartnerschaft in
eine Ehe sowie die Erteilung einer Bescheinigung hieriber,

die Anzeige einer Geburt oder eines Sterbefalls,

die Erteilung von Personenstandsurkunden, einer Bescheinigung tber die Entgegennahme einer
namensrechtlichen Erklarung sowie die Anmeldung einer Erklarung zur Anderung des Geschlechtseintrags
und der Vornamen,

die Beurkundung von Personenstandsfallen, bei denen besondere Umstande zu beriicksichtigen sind,
weil sie sich in der Luft, auf Binnenschiffen, in Landfahrzeugen oder in Bergwerken ereignet haben oder
einzelne Angaben fiir die Beurkundung fehlen oder urkundlich nicht belegt werden kénnen,

die Beurkundung von Personenstandsfallen, falls eine Person beteiligt ist, die taub oder stumm oder sonst
am Sprechen gehindert ist, die die deutsche Sprache nicht versteht oder nicht schreiben kann,

die Beurkundung der Sterbefalle von Angehdrigen der ehemaligen deutschen Wehrmacht sowie das
Verfahren zur Beurkundung von Sterbefallen in ehemaligen deutschen Konzentrationslagern (§ 38),

weitere Angaben zum Familienstand des Verstorbenen sowie zum Ort und Zeitpunkt des Todes im
Sterbeeintrag (§ 31 Absatz 1 Nummer 2 und 4) und in der Sterbeurkunde (§ 60 Nummer 2 und 4),

die Eintragung der Staatsangehdérigkeit in die Personenstandsregister,
die Begriffsbestimmungen fur tot geborene Kinder und Fehlgeburten,
die Angabe von Namen, wenn Vor- und Familiennamen nicht gefuhrt werden,

die Bezeichnung der Behérden und sonstigen offentlichen Stellen, die nach gesetzlichen Vorschriften
dem Standesamt eine Mitteilung zur Fortfiihrung der Personenstandsregister zu machen haben, sowie die
jeweils zu Ubermittelnden Angaben,

die Besonderheiten fiir die in § 71 genannten Personenstandsbicher und beglaubigten Abschriften, die
darauf beruhen, dass Zweitbicher nicht vorhanden sind oder Eintrage von den im inlandischen Recht
vorgesehenen Eintragen abweichen,

die Fihrung der Sammlung der Todeserklarungen, die damit zusammenhangenden Mitteilungspflichten
und die Benutzung dieser Sammlung (§ 33),

die elektronische Erfassung und Fortfiihrung der Ubergangsbeurkundungen (§ 75) und Altregister (§ 76),
die Benutzung der als Heiratseintrage fortgefihrten Familienbicher (§ 77),

die technischen Standards, die zu Ubermittelnden Daten, ihre Form sowie das Nahere uber das Verfahren
der Ubermittlung bei Datenlibermittlungen zwischen Standesamtern und einem Verwaltungsportal nach

- Seite 28 von 30 -



Ein Service des Bundesministerium der Justiz und fiir Verbraucherschutz
sowie des Bundesamts fiir Justiz — www.gesetze-im-internet.de

§ 3 Absatz 2 des Onlinezugangsgesetzes vom 14. August 2017 (BGBI. I. S. 3122, 3138), das zuletzt durch
Artikel 16 des Gesetzes vom 28. Juni 2021 (BGBI. | S. 2250) geandert worden ist (0ZG),

26. die Festlegung des Vertrauensniveaus im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 Gber elektronische Identifizierung und
Vertrauensdienste fir elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie
1999/93/EG (ABI. L 257 vom 28.8.2014, S. 73; L 23 vom 29.1.2015, S. 19; L 155 vom 14.6.2016, S.
44), das bei einer elektronischen Erbringung von Verwaltungsleistungen nach diesem Gesetz jeweils
erforderlich ist,

27.  automatisierte Abrufverfahren und technische Benutzer nach § 68 sowie die im Einzelnen zu
Ubermittelnden Angaben, die Protokollierung der Abrufe und die Verfahren der Ubermittlung.

§ 74 Rechtsverordnungen der Landesregierungen

(1) Die Landesregierungen werden ermachtigt, durch Rechtsverordnung
1. die Bestellung der Standesbeamten und die fachlichen Anforderungen an diese Personen zu regein,
die Aufbewahrung der Zweitblcher und Sicherungsregister zu regeln,

3. ein zentrales elektronisches Personenstandsregister einzurichten und nahere Bestimmungen zu dessen
Flhrung zu treffen,

4, die Aufbewahrung der Sammelakten zu regeln,
die elektronische Erfassung und Fortfiihrung der Ubergangsbeurkundungen (§ 75) und Altregister (§ 76) zu
regeln,

6. das zustandige Amtsgericht zu bestimmen, wenn im Falle des § 50 Abs. 1 am Ort des Landgerichts

mehrere Amtsgerichte ihren Sitz haben,

7. zu bestimmen, dass auch anderen als den auf Grund des § 73 Nr. 8 bezeichneten &ffentlichen Stellen
Angaben mitzuteilen sind, die diese zur Erfillung ihrer Aufgaben benétigen.

(2) Die Landesregierungen kénnen durch Rechtsverordnung die Ermachtigungen nach Absatz 1 auf oberste
Landesbehdrden Ubertragen.

Kapitel 12
Ubergangsvorschriften

§ 75 Ubergangsbeurkundung

Die zwischen dem 1. Januar 2009 und dem 31. Dezember 2013 in einem Papierregister beurkundeten
Personenstandseintrage (Ubergangsbeurkundungen) sollen in elektronische Register dbernommen werden; in
diesem Fall gelten die §§ 3 bis 5 entsprechend.

§ 76 Fortfiihrung, Benutzung und Aufbewahrung der Altregister

(1) Altregister sind die bis zum 31. Dezember 2008 angelegten Personenstandsbiicher sowie die seit dem

1. Januar 1876 gefuhrten Standesregister und standesamtlichen Nebenregister und die davor gefihrten
Zivilstandsregister (Standesbicher). Fur ihre Fortfihrung und Beweiskraft gelten die §§ 5, 16, 17, 27, 32 und 54
entsprechend, die Folgebeurkundungen sind von dem Standesbeamten zu unterschreiben.

(2) Fur die Fortfuhrung der Zweitblcher gilt § 4 Absatz 2 entsprechend mit der MalRgabe, dass Hinweise nicht
einzutragen sind.

(3) Fur die Benutzung der Altregister und der dazu gefihrten Sammelakten gelten die §§ 61 bis 66 entsprechend.

(4) Fur die Aufbewahrung und das Anbieten der Altregister, der Zweitblcher und der Sammelakten gegentber
den Archiven gilt § 7 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 und 3 entsprechend.

(5) Eintrage aus Altregistern werden elektronisch erfasst und fortgefthrt, wenn

1. ein Anlass zur Fortfihrung des Registereintrags im Geburten-, Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister
besteht,
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2. die Ausstellung einer Personenstandsurkunde aus einem der in Nummer 1 genannten Register beantragt
wird oder
3. durch eine automatisierte Datenabfrage Daten aus einem papiergebundenen Altregister nach Nummer 1

abgefragt werden.

Im Ubrigen sollen sie elektronisch erfasst werden. Eine Nacherfassung im elektronischen Personenstandsregister
nach den Satzen 1 und 2 ist nicht erforderlich, wenn bereits die Halfte der nach § 5 Absatz 5 fir den
entsprechenden Personenstandseintrag geltenden Fortfihrungsfrist abgelaufen ist oder die elektronische
Nacherfassung aufgrund der in dem papiergebundenen Registereintrag beurkundeten Daten aus anderen
Grinden nicht angezeigt ist.

§ 77 Fortfuhrung, Aufbewahrung und Benutzung der Familienbiicher

(1) Die Familienbiicher werden als Heiratseintrage fortgefiihrt; die bisherigen Heiratseintrage in den
Heiratsbuchern werden nicht fortgefuhrt. § 16 gilt entsprechend.

(2) Zustandig fur die Fortfuhrung des Familienbuchs ist das Standesamt, das den Heiratseintrag fir die Ehe
fuhrt. Ist die Ehe nicht in einem deutschen Heiratsbuch beurkundet, so ist das Standesamt zustandig, das am 24.
Februar 2007 das Familienbuch flihrte.

(3) Aus den Familienbtichern, die als Heiratseintrage fortgeflihrt werden, werden als Personenstandsurkunden nur
Eheurkunden (§ 57) ausgestellt.

§ 78 Ubergangsregelung

Die Vorschriften fiir Anderungen des Geschlechtseintrags und der Vornamen nach dem Gesetz Uber die
Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag gelten auch fur die Anderungen, die vorgenommen
wurden auf Grund der jeweils bis einschlieBlich 31. Oktober 2024 geltenden Fassung

1. des Transsexuellengesetzes und
2. des § 45b.
§ 79 Altfallregelung

FUr die Bearbeitung von Antrédgen auf Beurkundung von Auslandspersonenstandsfallen und von
namensrechtlichen Erkldrungen, die vor dem 1. November 2017 beim Standesamt | in Berlin gestellt oder dort
eingegangen sind, bleibt abweichend von der in § 34 Absatz 4 Satz 1, § 35 Absatz 3 Satz 1, § 36 Absatz 2, § 41
Absatz 2 Satz 2, § 43 Absatz 2 Satz 3 und § 45 Absatz 2 Satz 2 getroffenen Zustandigkeitsreglung bei lediglich
friherem Wohnsitz im Inland das Standesamt | in Berlin zustandig.

- Seite 30 von 30 -



	Personenstandsgesetz (PStG)
	Fußnote
	Inhaltsübersicht 
	Kapitel 1Allgemeine Bestimmungen
	§ 1 Personenstand, Aufgaben des Standesamts
	§ 2 Standesbeamte

	Kapitel 2Führung der Personenstandsregister
	§ 3 Personenstandsregister
	§ 4 Sicherungsregister
	§ 5 Fortführung der Personenstandsregister
	§ 6 Aktenführung
	§ 7 Aufbewahrung
	§ 8 Verlust eines Personenstandsregisters
	§ 9 Beurkundungsgrundlagen
	§ 10 Auskunfts- und Nachweispflicht

	Kapitel 3Eheschließung
	Abschnitt 1Zuständigkeit, Anmeldung und Eheschließung
	§ 11 Zuständigkeit und Standesamtsvorbehalt
	§ 12 Anmeldung der Eheschließung
	Fußnote

	§ 12a Anmeldung der erneuten Eheschließung nach § 1305 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
	§ 13 Prüfung der Ehevoraussetzungen
	§ 14 Eheschließung
	§ 15 Eintragung in das Eheregister

	Abschnitt 2Fortführung des Eheregisters
	§ 16 Fortführung

	Kapitel 4Lebenspartnerschaft
	§ 17 Fortführung des Lebenspartnerschaftsregisters
	§ 17a Umwandlung einer Lebenspartnerschaft in eine Ehe und ihre Beurkundung

	Kapitel 5Geburt
	Abschnitt 1Anzeige und Beurkundung
	§ 18 Anzeige
	§ 19 Anzeige durch Personen
	§ 20 Anzeige durch Einrichtungen
	§ 21 Eintragung in das Geburtenregister
	Fußnote

	§ 28 Anzeige
	§ 29 Anzeige durch Personen
	§ 30 Anzeige durch Einrichtungen und Behörden
	§ 31 Eintragung in das Sterberegister

	Abschnitt 2Besonderheiten
	§ 22 Fehlende Angaben
	§ 23 Zwillings- oder Mehrgeburten
	§ 24 Findelkind
	§ 25 Person mit ungewissem Personenstand
	§ 26 Nachträgliche Ermittlung des Personenstandes

	Abschnitt 3Fortführung des Geburtenregisters
	§ 27 Feststellung und Änderung des Personenstandes, sonstige Fortführung

	Kapitel 6Sterbefall
	Abschnitt 1Anzeige und Beurkundung
	§ 28 Anzeige
	§ 29 Anzeige durch Personen
	§ 30 Anzeige durch Einrichtungen und Behörden
	§ 31 Eintragung in das Sterberegister

	Abschnitt 2Fortführung des Sterberegisters; Todeserklärungen
	§ 32 Fortführung
	§ 33 Todeserklärungen

	Kapitel 7Besondere Beurkundungen
	Abschnitt 1Beurkundungen mit Auslandsbezug; besondere Beurkundungsfälle
	§ 34 Eheschließungen im Ausland oder vor ermächtigten Personen im Inland
	§ 35 Begründung von Lebenspartnerschaften im Ausland
	§ 36 Geburten und Sterbefälle im Ausland
	§ 37 Geburten und Sterbefälle auf Seeschiffen
	§ 38 Sterbefälle in ehemaligen Konzentrationslagern
	§ 39 Ehefähigkeitszeugnis
	§ 40 Zweifel über örtliche Zuständigkeit für Beurkundung

	Abschnitt 2Familienrechtliche Beurkundungen
	§ 41 Erklärungen zur Namensführung von Ehegatten
	§ 42 (weggefallen)
	§ 43 Erklärungen zur Namensangleichung
	§ 44 Erklärungen zur Anerkennung der Vaterschaft und der Mutterschaft
	§ 45 Erklärungen zur Namensführung des Kindes
	§ 45a Erklärung zur Reihenfolge der Vornamen
	§ 45b Erklärungen nach dem Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag

	Kapitel 8Berichtigungen und gerichtliches Verfahren
	Abschnitt 1Berichtigungen ohne Mitwirkung des Gerichts
	§ 46 Änderung einer Anzeige
	§ 47 Berichtigung nach Abschluss der Beurkundung

	Abschnitt 2Gerichtliches Verfahren
	§ 48 Berichtigung auf Anordnung des Gerichts
	§ 49 Anweisung durch das Gericht
	§ 50 Sachliche und örtliche Zuständigkeit der Gerichte
	§ 51 Gerichtliches Verfahren
	§ 52 Öffentliche Bekanntmachung der Entscheidung
	§ 53 Wirksamwerden gerichtlicher Entscheidungen; Beschwerde

	Kapitel 9Beweiskraft und Benutzung der Personenstandsregister
	Abschnitt 1Beweiskraft; Personenstandsurkunden
	§ 54 Beweiskraft der Personenstandsregister und -urkunden
	§ 55 Personenstandsurkunden
	§ 56 Allgemeine Vorschriften für die Ausstellung von Personenstandsurkunden
	§ 57 Eheurkunde
	§ 58 Lebenspartnerschaftsurkunde
	§ 59 Geburtsurkunde
	§ 60 Sterbeurkunde

	Abschnitt 2Benutzung der Personenstandsregister
	§ 61 Allgemeine Vorschriften für die Benutzung
	§ 62 Urkundenerteilung, Auskunft, Einsicht
	§ 63 Benutzung in besonderen Fällen
	§ 64 Sperrvermerke
	§ 65 Benutzung durch Behörden und Gerichte
	§ 66 Benutzung für wissenschaftliche Zwecke
	§ 67 Zentrale Register
	§ 68 Datenaustausch zwischen Standesämtern, Behörden und Gerichten
	§ 68a Rechte der betroffenen Person

	Kapitel 10Zwangsmittel, Bußgeldvorschriften, Besonderheiten
	§ 69 Erzwingung von Anzeigen
	§ 70 Bußgeldvorschriften
	§ 71 Personenstandsbücher aus Grenzgebieten
	§ 72 (weggefallen)

	Kapitel 11Verordnungsermächtigungen
	§ 73 Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen
	§ 74 Rechtsverordnungen der Landesregierungen

	Kapitel 12Übergangsvorschriften
	§ 75 Übergangsbeurkundung
	§ 76 Fortführung, Benutzung und Aufbewahrung der Altregister
	§ 77 Fortführung, Aufbewahrung und Benutzung der Familienbücher
	§ 78 Übergangsregelung
	§ 79 Altfallregelung



